
31. Jahrgang // Ausgabe 7/2023

AMTSBLATT

32. Jahrgang // Ausgabe 8/2024 31. Jahrgang // Ausgabe 7/2023

AMTSBLATT

 

Gabor Schneider zu Gast im Wernigerode-Podcast



2

WERNIGERÖDER AMTSBLATT WWW.WERNIGERODE.DE

8/2024

➠➠

Die GSW sucht im Rahmen des Ehrenamtlichen Besuchsdienstes engagierte
MitbürgerInnen die Freude haben, einen Teil ihrer Zeit mit BewohnerInnen
unserer Einrichtungen zu verbringen. Unterschiedliche Aktivitäten erfreuen unsere
Bewohner und diese Vielfalt bringt Schwung in den Alltag.
Möglichkeiten: Begleitung bei Spaziergängen // Zuhören und Gespräche führen //
Rollstuhlbegleitung bei Spaziergängen, Feiern oder Ausflügen // Vorlesen aus Zeitungen
oder Büchern // Gemeinsame Handarbeit // Gemeinsam rätseln oder spielen //
kochen und backen // Gemeinsam singen, musizieren oder tanzen ...

MITWIRKEN UND SICH VERWIRKLICHEN!

Haben Sie Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit 
oder wünschen Sie mehr Informationen darüber?
Sie erreichen unseren Sozialen Dienst unter der 

➼ Telefonnummer 03943 / 92 08 88

... SO BUNT UND VIELFÄLTIG WIE EIN BLUMENSTRAUSS

EHRENAMT QUALITÄT
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Kulturpreis der Stadt Wernigerode geht an Ralf Mattern
Ralf Mattern, Musiker, Autor und Regionalhistori-
ker, erhielt den Kulturpreis der Stadt Wernigerode 
2024. Damit wird sein Engagement für die Werte 
Demokratie, Freiheit und Aufklärung gewürdigt.
Die Auszeichnung fand im Rahmen einer feierli-
chen Sondersitzung des Wernigeröder Stadtrates in 
der Aula »Gerhart Hauptmann« des Gymnasiums 
Wernigerode statt. Den Preis überreichte Ober-
bürgermeister Tobias Kascha gemeinsam mit dem 
Stadtratspräsidenten Uwe-Friedrich Albrecht.

 In den 90er Jahren initiierte Ralf Mattern ei-
nen Bandaustausch mit Musikgruppen aus unse-
rer Partnerstadt Neustadt an der Weinstraße und 
Wernigerode. Im Jahr 2016 erschienen etwa 200 
Texte von Ralf Mattern in Buchform mit einem Vor-

wort von Gerhard Schöne. Sein Wirken beschränkt 
sich nicht nur auf die Musik, auch als Autor und 
Historiker verwirklicht sich Ralf Mattern. Als Regi-
onalhistoriker widmet er sich Arbeiten der Regio-
nalgeschichte. Erschienen sind einige Werke, unter 
anderem eine 600-seitige Chronik »Die schwarze 
Grafschaft ist rot«, sowie ein Buch zur Wernige-
röder Kinogeschichte.

 Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Ka-
scha dankte Ralf Mattern für sein stetiges Wirken 
im Sinne seiner Heimatstadt und betonte: »Ralf 
Mattern ist mit der Stadt Wernigerode tief verbun-
den. Er liebt unsere Stadt und widmet sich ihrer 
Geschichte und Kultur mit viel Hingabe. Gleichzei-
tig setzte er sich schon immer für Demokratie und 

Menschenrechte ein. Ich freue mich sehr, dass die 
Wahl der Jury auf ihn gefallen ist und dass er diese 
Auszeichnung bekommt.«

 Musikalisch umrahmt wurde die Festveranstal-
tung von der Band AniLorak, die eindrucksvoll Lie-
der aus dem Repertoire von Ralf Mattern spielten: 
»All die Straßen«, »Deine Augen« und »Abschied«. 
Kai Uwe Scheffler begeisterte zusätzlich mit seinem 
Lied »Rock ‘n Roll Star«. Wie alle Preisträgerinnen 
und Preisträger trug sich Ralf Mattern im Rahmen 
der Auszeichnung in das Goldene Buch der Stadt 
Wernigerode ein. //

Auszeichnung für Karl-Heinz Mänz
Silstedts langjähriger Ortsbürgermeister Karl-
Heinz Mänz (CDU) ist mit der Ehrenmedaille des 
Ministerpräsidenten Sachsen-Anhalts ausgezeich-
net worden. Kulturstaatsminister Rainer Robra, der 

die Auszeichnung im Namen von Ministerpräsi-
dent Reiner Haseloff (CDU) überbrachte, würdigte 
Mänz’ langjährigen kommunalpolitischen Einsatz.
Mänz habe seinen Heimatort Silstedt als Ortsbür-
germeister in den letzten drei Jahrzehnten in ho-
hem Maße geprägt und immer auch ein großes 
Herz für Kultur gezeigt, wird Robra in einer Mittei-
lung aus der Staatskanzlei zitiert.  

Oberbürgermeister Tobias Kascha dankte dem 
Ortsbürgermeister im Rahmen einer Festveranstal-
tung u.a. für den Auf- und Ausbau des Museums-
hofes »Ernst Koch«, der inzwischen zum Mittel-
punkt Silstedts und Schauplatz für viele Feste und 
Veranstaltungen geworden sei. »Was an ehrenamt-

licher Arbeit in den kommunalen Parlamenten, aber 
vor allem auch in den Ortsteilen von ehrenamtli-
chen Bürgermeistern geleistet wird, kann gar nicht 
genug gewürdigt werden.

Oberbürgermeister Tobias Kascha würdigt die 
aufopferungsvolle Arbeit, die das ländliche und 
dörfliche Leben so reich und vielfältig macht.

Karl-Heinz Mänz zieht sich vom Amt des Sils-
tedter Ortsbürgermeisters zurück, engagiert sich 
jedoch weiter im Wernigeröder Stadtrat. //

Oberbürgermeister Tobias Kascha, Kulturpreisträger 2024 Ralf Mattern und Stadtratspräsident 
Uwe-Friedrich Albrecht © Matthias Bein
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Interviews, relevante Themen und viele Einblicke im  
Wernigerode-Podcast mit Oberbürgermeister Tobias Kascha

Link zu allen  
Wernigerode-Podcasts

Der aktuelle #Wernigerode-Podcast ist da!
Der ehemalige Punkrocker Gabor Schneider 
ist zu Gast. In der aktuellen Folge spricht 
Oberbürgermeister Tobias Kascha über 
Schicksalsschläge, Lebenseinstellungen und 
Perspektiven. Er fühle sich immer noch wie 
ein Rockstar, lacht Gabor Schneider: 
»im Kopf und im 
Herzen«. 

Über diesen Link 
kommt kommt man 
direkt zu der Folge:

Seit dem Herbst 2022 gibt es den Wer-
nigerode-Podcast, in dem mit Menschen 
gesprochen wird, die in Wernigerode etwas 
bewegen, die sich für die Stadt einsetzen 
oder in Wernigerode und Umgebung leben.
Insgesamt 34 Ausgaben mit 1.124 Minuten 
Laufzeit und pro Ausgabe mit bis zu 22.000 
Aufrufen ist dieses Format eine große Sache 
für die Stadtbevölkerung
In der allerersten Folge vom 01.09.2022 
sprach Oberbürgermeister Tobias Kascha 
mit Sarah Piper.
Als Stadträtin, Gleichstellungsbeauftragte, 
Familienmensch und Bürgerin aus Frank-
reich, die als Wahlwernigeröderin seit 20 
Jahren in Wernigerode lebt und arbeitet, 
hatte sie viel zu erzählen. 

In der 9. Folge unterhielt sich Tobias 
Kascha mit Dr. Matthias Bosse über das 
Spannungsfeld zwischen dem beruflichen 
Alltag des Mediziners Bosse sowie zu seinen 
Herausforderungen als Inhaber eines Obst-
betriebes. Was bewegt den Wernigeröder 
Kommunalpolitiker und Familienvater von 
vier Kindern? Dieser Podcast besticht durch 
Authentizität, Vielfalt und Mut zur Offen-
heit.

In der 25. Folge sprach Tobias Kascha mit 
Sternekoch Robin Pietsch.
Vom Harz in die Sterneküche und dann in 
die ganze Welt. Wie wurde Robin Pietsch 
zum Sternekoch und warum hat der gebür-
tige Blankenburger gerade in Wernigerode 
seinen kulinarischen Weg begonnen? Die 
Antworten auf diese und weitere Fragen 
gab der smarte Sternekoch im Podcast.

In der 33. Folge traf Tobias Kascha auf Uwe 
Lagatz, Wernigerodes bekanntesten Histori-
ker und Pädagogen.
Freuen Sie sich auf weitere Podcasts mit 
dem kreativen Unternehmer Tino Semmer 
und dem Leiter des Harzmuseums  
Olaf Ahrens.

Zu hören überall wo es Podcasts gibt!
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Stiftung Schloss und Stadt Wernigerode verabschieden  
Bauleiterin und Geschäftsführer in den Ruhestand
»Wir verabschieden eine Kollegin und einen Kol-
legen in den Ruhestand, ohne die das Schloss 
Wernigerode heute nicht so wäre wie es ist. Dem 
Engagement und dem Fleiß von Heike Veckenstedt 
und Michael Hamecher ist es zu verdanken, dass 
wir das berühmteste Schloss Sachsen-Anhalts 
kontinuierlich weiterentwickeln und vor allem 
erhalten können. Dafür danke ich beiden sehr«, 
sagte Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias 
Kascha in der vergangenen Sitzung des Vorstan-
des der Stiftung Schloss. Im Rahmen der Sitzung 
wurden Heike Veckenstedt und Michael Hamecher 
in den Ruhestand verabschiedet. Landrat Thomas 
Balcerowski als Stiftungsvorsitzender und die Mit-
glieder des Vorstandes sprachen beiden ihre Aner-
kennung aus.

Heike Veckenstedt arbeitete seit 1992 in der 
Stadtverwaltung, stets im Hochbauamt, zwischen-
durch als technische Prüferin im Rechnungsprü-
fungsamt. Im Jahr 2006 hatte sie die Bauleitung 
der Landesgartenschau inne. 2016 übernahm sie 
die Bauleitung für das Schloss und betreute zahlrei-
che Baumaßnahmen:
»   2018  Beginn GRW Projekt 13,5 Mio. €, Sanie-

rung Stützmauern 500.000 €
»   2019  Kirchenfenster Brandschutz 2 Mio. €, Kir-

chendach, Sanierung Stützmauern 300.000 €
»  2021  Südhof mit Treppe 600.000 €
»  2022 bis 2023 Zimmer Sommerhaus 700.000 €
»  2022  Förderantrag KulturInvest über 11 Mio. €

 
Heike Veckenstedt verlässt die Verwaltung als 

geschätzte, durchsetzungsstarke aber stets be-
scheidene Kollegin. Zur Verabschiedung betonte 
sie, dass die Bemühungen um das Schloss nicht ihr 
alleiniger Verdienst seien, sondern die Leistungen 
aller Kolleginnen und Kollegen.

Seit 1990 war Michael Hamecher für die Stadt 
Wernigerode tätig. Als Leiter des Gewerbeamtes, 
Mitarbeiter der Wirtschaftsförderung, Sachgebiets-
leiter Liegenschaften hatte er über die Jahre Einblick 
in Schlüsselbereiche der Verwaltung. Von 2002 bis 
2008 war er Finanzprokurist für die Landesgarten-
schau Wernigerode 2006 GmbH und übernahm ab 
2008 als Mitarbeiter Aufgaben für zentrale Steue-
rung und Controlling. Ziel war es, ein Controlling für 

die Gesamtverwaltung, Beteiligungscontrolling und 
Stiftungsverwaltung aufzubauen. Die Koordination 
und Steuerung der Stiftung Schloss übernahm er im 
Jahr 2019. Als Geschäftsführer der Stiftung war er 
zuständig für die Akquise von Fördermitteln, was 
ihm in Zusammenarbeit mit der Bauleitung und 
dem Vorstand stets gelang. Neue Geschäftsführerin 
der Stiftung ist Kristina Weichhold, die Bauleitung 
Schloss übernimmt Frank Beimel. //

»Radeln für ein gutes Klima!« 
Beim diesjährigen Stadtradeln, gefördert durch 
das Land Sachsen-Anhalt, mit 283 aktiven Ra-
delnden und insgesamt 64.404 mit dem Fahrrad 
zurückgelegten Kilometern wurden bei dem tägli-
chen Weg zur Arbeit oder in der Freizeit 11 Tonnen 
Co2 eingespart!
Das Stadtradeln findet jeden Sommer unter dem 
Motto »Radeln für ein gutes Klima!« statt. Die 
Kampagne dient der Sensibilisierung der Kommu-
nalpolitik für die Verbesserung der Radverkehrsin-
frastruktur.Frau Arnhold vom Ministerium für Inf-
rastruktur und Digitales Sachsen-Anhalt und Herr 
Marx von der Arbeitsgemeinschaft für Fahrrad-

freundliche Kommunen in Sachsen-Anhalt haben 
ihre Begeisterung mit allen geteilt. Der Männerge-
sangsverein Hasserode 1865 e.V. sorgte wunderbar 
für Stimmung.
1. Platz   Team Radeltruppe 

Herr Stefan Schubert mit 11.818 km
2. Platz   Team DLRG Wernigerode  

Herr Ralf Schult mit 10.291 km
3. Platz   Team Viva la musica vom Landegymna-

sium für Musik mit 5.166 km
Kategorie Verwaltung
–  Bestes Amt 40 and Friends  

Frau Lisowski mit 4.267 km

Kategorie beste Firma
–  Firma Schneider Schreibgeräte Wernigerode 

mit 3.468 km
Kategorie beste Hochschule
–  Team HS Harz_Ratzepaltuff  

Frau Jeannette Israel-Schart mit 3.404 km
Kategorie Einzelfahrer
1. Platz  Einzelfahrer Frau Sylke Piatkowski  

mit 1.350 km
2. Platz  Einzelfahrer Herr Carsten Einsiedel  

mit 1.317 km
3. Platz  Einzelfahrer Herr Torsten Gruendel  

mit 1.255 km
Kategorie Lebensalter
ältester  Herr Wolfgang Schöll  

Team BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
mit 64 km

jüngste  Frau Claudia Streuber  
Team Pädagog*innen WR and Friends 
mit 100 km

Nächstes Jahr geht das Stadtradeln 
selbstverständlich in eine neue 
Runde.
Link zur App: 
www.stadtradeln.de/app

vorn v.l.n.r.: Stiftungsvorsitzender Thomas Balcerowski, Michael Hamecher, Vorstandsmitglied Angela Gorr, 
Heike Veckenstedt, OB Tobias Kascha, Vorstandsmitglied Dr. Michael Ermrich
hinten links: Gunnar Schellenberger, Prof. Dr. Armin Willingmann, ebenfalls Vorstandsmitglieder der Stiftung 
Schloss © Ariane Hofmann / Stadt Wernigerode
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Außengelände an der neuen Dampflokwerkstatt  
wurde offiziell eröffnet
Harzer Schmalspurbahnen mit neuer Attraktion für Wernigerode und die Harzregion

Die Harzer Schmalspurbahnen GmbH (HSB) hat 
das Außengelände der neuen Dampflokwerkstatt 
in Wernigerode offiziell eröffnet. Im Beisein von 
Staatssekretärin Stefanie Pötzsch aus dem Minis-
terium für Wirtschaft, Tourismus, Landwirtschaft 
und Forsten des Landes Sachsen-Anhalt, dem 
HSB-Aufsichtsratsvorsitzenden und Harzer Land-
rat Thomas Balcerowski, den am Bau beteiligten 
Partnern sowie weiteren Ehrengästen aus Politik 
und Wirtschaft fand die Veranstaltung vor zahlrei-
chen neugierigen Besuchern statt. 
Die technische Inbetriebnahme der neuen Dampf-
lokwerkstatt erfolgte nach rund drei Jahren Bau-
zeit bereits im Juni 2022. Seitdem wird in dem ca. 
2.500 m2 großen Neubau direkt in der Nähe des 
Wernigeröder Westerntor-Bahnhofs und der alten 
Fahrzeugwerkstatt die schwere Instandhaltung der 
Dampflokomotiven durchgeführt. Ein Jahr später 
eröffnete die HSB dann den touristischen Innen-
bereich im größten Bauprojekt ihrer Geschichte. 
Seitdem können Besucher hier einzigartige Blicke 
hinter die Kulissen der Dampflokinstandhaltung 
werfen. Von einer erhöhten Besucherplattform aus 
haben sie dabei Ausblicke auf die Arbeiten an den 
betagten Maschinen und können zudem an Füh-
rungen durch den ansonsten nicht zugänglichen 
Werkstattbereich teilzunehmen. Eine Ausstellung 
mit Exponaten rund um die Harzer Schmalspur-
bahnen sowie der HSB-»Lokshop« mit seinem 
umfassenden Verkaufsangebot an Souvenirartikeln 
und Fahrkarten ergänzen das touristische Angebot 
im touristischen Innenbereich der neuen Dampflok-
werkstatt. 

Ab jetzt sind mit dem nun eröffneten Außen-
bereich noch weitere Attraktionen für Gäste und 
Einheimische der Stadt Wernigerode sowie der 
Harzregion hinzugekommen. Staatsekretärin Ste-
fanie Pötzsch besichtigte vor Ort das jüngst fertig 
gestellte Gelände und freute sich gemeinsam mit 
der ebenfalls anwesenden Bundestagsabgeordne-
ten Heike Brehmer, dem Harzer Landrat Thomas 
Balcerowski sowie Wernigerodes Oberbürgermeis-

ter Tobias Kascha über die neue touristische Einrich-
tung. Diese wurde mit finanzieller Unterstützung 
des Landes Sachsen-Anhalt errichtet und lädt mit 
ihrem Lern- und Erlebnisgelände zum Verweilen für 
die ganze Familie ein. Mit innovativen Lernspiel-
wänden rund um das Thema »Dampflokomotive«, 
einem Wasserspielplatz, großen Fototafeln mit Er-
läuterungen und spannenden Spielgeräten in Form 
von Dampfzügen bietet der Außenbereich zahlrei-
che und fantasievolle Spielmöglichkeiten für Groß 
und Klein.

Mit der neuen Einrichtung, die auch Parkflächen 
für PKW´s und Abstellmöglichkeiten für Fahrräder 
bietet, ist unweit des Wernigeröder Stadtzentrums 

ein Ort der Freude und des Spaßes für Kinder je-
den Alters entstanden, der den großen und kleinen 
Besuchern die spielerische Entdeckung der Faszina-
tion Dampflokomotive ermöglicht. Für besondere 
Erinnerungsfotos steht zudem eine Fotowand mit 
der insbesondere bei Kindern beliebten »Brocken-
bande« bereit. An ausgesuchten Tagen steht den 
Besuchern darüber hinaus mit »Food Trucks« auch 
eine gastronomische Versorgung zur Verfügung. 

Der bislang nur zweimal wöchentlich zugängli-
che Besucherbereich der Dampflokwerkstatt ist ab 
sofort täglich von 10:00 bis 17:00 Uhr geöffnet. 
Und er ist jetzt auch noch bequemer erreichbar, 
denn seit heute gibt es direkt am Besuchereingang 
eine neue Haltestelle der »Wernigeröder Schloss-
bahn«. Der besonders von Touristen gern genutzte 
Rundkurs der »Schlossbahn« wurde hierfür eigens 
geändert. Vor dem Hintergrund der täglichen Öff-
nung und des umfangreichen Verkaufsangebo-
tes im »Lokshop« der neuen Dampflokwerkstatt 
schließt die HSB ab sofort ihren bislang in der Wer-
nigeröder Westernstraße betriebenen »Dampfla-
den No. 6«. Die Verkaufsstelle war im Februar 2000 
von dem kommunalen Bahnunternehmen als Ersatz 
für das zuvor in der Wernigeröder Marktstraße be-
triebene »Urlaubs-Center« eröffnet worden. //

vorn v.l.n.r.: Uwe-Friedrich Albrecht (Wernigerodes Stadtratspräsident), HSB-Geschäftsführerin Katrin Mül-
ler, Angela Gorr (MdL), HSB-Aufsichtsratsvorsitzender Thomas Balcerowski, Staatssekretärin Stefanie 
Pötzsch, Carola Schmidt (Harzer Tourismus Verband) Christian Klamt (Kaufmännischer Leiter der HSB), 
Wernigerodes Oberbürgermeister Tobias Kascha.
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Kuriose Funde am Schloss
Bei der Sanierung der Apfelbaumterrasse haben Bauarbeiter Merkwürdiges entdeckt.

Bei der Sanierung der Apfelbaumterrasse haben die 
Bauarbeiter interessante Gegenstände entdeckt. 
So wurde ein Stück einer Ofenkachel und ein Fla-
kon (ca. 18. Jh.) gefunden – aber auch eine Bong 
zum Konsum von Cannabis fand sich unter den 
Erdschichten. Die selbstgebastelte Wasserpfeife ist 
wahrscheinlich ein Relikt aus den 90er Jahren.

Wie auch immer die Geschichte verlief, die 
Stadt Wernigerode und insbesondere der Oberbür-
germeister freuen sich über die Erneuerung der Ap-
felbaumterrasse und die vielen kleinen und großen 
Dinge, die es zu entdecken gibt und gefühlt nie alt 
werden.

Das Wernigeröder Schloss ist ein Magnet für 
Touristen, das meistbesuchte Museum Sachsen-
Anhalts. Dennoch gibt es Ecken des Prachtbaus, 
denen kaum ein Besucher Aufmerksamkeit schenkt. 
Die Apfelbaumterrasse ist so eine. 

So entdeckten sie ein Stück glasierte Keramik, 
das an eine Noppe erinnert. »Dabei handelt es sich 
sehr wahrscheinlich um ein Teil einer Ofenkachel 
des 17. Jahrhunderts«, schätzt Christian Juranek. 
Ein fast komplett erhaltenes Glasgefäß könnte ein 
Parfumflakon aus dem 18. Jh sein. Ein weitaus jün-
gerer Fund, vielleicht aus den 1990er Jahren ist eine 
zweckentfremdete Plastikflasche. Mit Isolierband 

ist eine knallgelbe Stifthülle darin befestigt. »Eine 
selbstgebastelte Bong«, erklärt der Schloss-Chef la-
chend. Solche Funde ermöglichen einen Einblick in 
den Alltag der Menschen der jeweiligen Zeit. 

Die Apfelbaumterrasse soll bald als zweiter Aus-
gang aus dem Schlossmuseum dienen. Vom Café 
aus werden die Gäste durch einen Turm geführt. 

720.000 Euro soll die Wiederherstellung des Be-
reichs kosten. Bauherrin ist die Schloss-Stiftung, die 
auch den Eigenanteil trägt. »630.000 Euro werden 
vom Land gefördert«, informiert Christina Weich-
hold. //

DRK Wernigerode erhält neues Einsatzfahrzeug
Die Kameraden der Bereitschaften Wernigerode 
und Blankenburg freuen sich über ihr neuestes 
Einsatzfahrzeug. Aus Fördermitteln des DRK Gene-
ralsekretariats beschaffte der DRK Landesverband 
Sachsen-Anhalt e.V. einen Mannschaftstransport-
wagen (MTW).
Nach einer Ausschreibung des Fahrzeugs innerhalb 
des Landesverbandes konnten sich unsere Bereit-
schaften mit ihrem Konzept zur Nutzung durchset-
zen. Das Konzept wurde von der stellvertretenden 
Kreisbereitschaftsleiterin Mandy Schramm-Kirste 
und der Bereitschaftsleiterin Wernigerode/Blan-
kenburg Susanne Engelmann erarbeitet, deshalb 
gebührte ihnen auch die Ehre das Fahrzeug beim 
Ausbauer, der Fa. Ernst + König GmbH in Herbolz-
heim 

(Breisgau) abzuholen. Das eingereichte Konzept 
sieht einen Einsatz vorrangig in der Bereitschaft 
Blankenburg vor, soll aber natürlich allen Gliede-
rungen bei Bedarf zur Verfügung stehen.

Der Schwerpunkt liegt auf betreuungsdienst-
lichen Einsätzen, wie sie in Großschadenslagen 
notwendig werden. Das Fahrzeug kann als mobile 
Einsatzzentrale oder als Arbeitsplatz für die Perso-
nenauskunftsstelle eingesetzt werden. 

HINTERGRUND DRK BEREITSCHAFTEN /  
KATASTROPHENSCHUTZ

Ob eine Massenkarambolage auf der Autobahn, 
eine Überschwemmung oder ein Schwächeanfall 

auf einem Rockkonzert, die etwa 160.000 ehren-
amtliche Helfer der Bereitschaften des Deutschen 
Roten Kreuzes sind auf alle Arten von Notfällen 
und Einsätze vorbereitet. Sie tragen ihren Teil zum 
reibungslosen Ablauf der geschlossenen DRK-Hil-
fekette aus Beratung, Vorsorge, Rettung, Betreu-
ung, Pflege und Nachsorge für die Menschen in
Deutschland bei.

Spezialisten für kleine und große Notfälle  
Die Bereitschaften des DRK kommen in den fol-
genden Bereichen zum Einsatz:
· Sanitätsdienste bei Großveranstaltungen
·  Bereitstellung von Notunterkünften und Mahl-

zeiten
·  Unterstützung von Blutspendeterminen des DRK
·  Personenauskunftsstelle zur Registrierung von 

Einsatzkräften und Betroffenen sowie der Su-
che nach Angehöriger bei Katastrophen und 
nach Kriegen //
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»Zum Wohl die Pfalz« – Wernigeröder feiern Weinfest
… hieß es Anfang Juli 2024 bei den Neustadter 
Weintagen in Wernigerode. Bereits zum 33. Mal 
feierten die Besucher dieses beliebte Weinfest auf 
dem historischen Marktplatz. Der Höhepunkt war 
der »Küferschlag« der Winzer am großen Weinfass. 
Mit dem traditionellen Zunft- und Handwerkstanz 
der Fassbinder wurden die Neustadter Weintage 
offiziell eröffnet. Nach dem Freiwein-Ausschank 
begann die Winzerfete mit der Band »Happiness«.

Die Hambacher Schloss Kellerei eG, die Wein-
güter Erich Ferckel, Hammer-Sommer, Hellmer, 

Müller-Kern, Schäfer und das Wein- und Sektgut 
Werner Winkelmann präsentierten stolz ihre Pfälzer 
Weine.

Am Rande der Veranstaltung hat sich eine wei-
tere Tradition etabliert: das symbolische Gießen 
des Mandelbäumchens an der Angerspitze. Dieser 
Baum wurde anlässlich des 25-jährigen Jubiläums 
der Weintage gepflanzt. Jedes Jahr wird er von 
den Winzern und Repräsentanten beider Städte 
besucht und symbolisch gegossen – natürlich mit 
bestem pfälzischen Wein. //

Städtepartnerschaft zeigt Wirkung
Wernigerode ist immer stärker verbunden mit Viet-
nam, dies zeigte ein Besuch einer Delegation aus 
der Stadt Can Tho.

Neben Vertretern der Stadtverwaltung stärkte 
auch die vietnamesische Wirtschaft den Besuch. 
Die Besitzerin eines der größten Unternehmen der 
Hafenstadt sowie der Unternehmer des Wasser- 
und Abwasserverbandes Mr. Nguyen Tung Nguyen 
nahmen u.a. an dem Besuch teil. Die Stadt Can Tho 
gilt nicht nur als die größte des Mekongdeltas, son-

dern auch als dessen wirtschaftliches und kulturel-
les Zentrum.

Wir waren sehr stolz, die Delegation zu begrü-
ßen und nutzten den Tag ebenso um Wernigerode 
und seine Sehenswürdigkeiten zu präsentieren. Auf 
der Agenda stand u.a. die Fachkräftesicherung und 
insbesondere die Bestrebungen unsere regionalen 
Betriebe dauerhaft mit Fachkräften aus Vietnam zu 
versorgen. //
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–

•  ab 2025
•  38 neue Mietwohnungen mit 
 63 m² bis 125 m²
•  moderne Grundrisse
• Tiefgaragenstellplätze
• familienfreundliches Wohnumfeld

Lutherstraße

Ihre Ansprechpartner
Leon Seltitz - 03943 26439 34
Andzelika Wolf - 03943 26439 26 

Wir bauen für Sie!

www.gww-wr.de

29. WERNIGERÖDER 
SCHLOSSFEST
SPIELE
28. Juli – 
31. August 
2024

28.7. First Night. Eröffnungskonzert | 3.8. Serenadenkonzert |
7.8. Familienkonzert „Peter und der Wolf“ | 10.8. Operngala | 
18.8. Serenadenkonzert am Konzerthaus | 24.8. Filmmusikkonzert | 
31.8. Last Night. Abschlusskonzert

Karten: Tourist-Information Wernigerode, Jüttners Buchhandlung, Biber Ticket, www.pkow.de

Stellenausschreibung

Wir suchen zum 01.09. oder 01.10. Verstärkung für die

BUCHBINDERISCHE WEITERVERARBEITUNG
Medientechnologe Druckverarbeitung (m, w, d)

Ihr Profil •  abgeschlossene Ausbildung oder 
mehrjährige Berufserfahrung in der Branche

  •  gute technische Kenntnisse 
(Schneide- und Falzmaschine, Sammelhefter)

  •  Bereitschaft zur Schichtarbeit (2-Schicht)
Wir bieten • eine Festanstellung in Vollzeit
  •  einen Arbeitsplatz in einem innovativen und 

leistungsorientierten Unternehmen
  •  selbstständiges und eigenverantwortliches 

Arbeiten
  • leistungsgerechte Entlohnung

Sie fühlen sich angesprochen? Wir freuen uns darauf, 
Sie kennenzulernen! Ihre Bewerbung richten Sie bitte an:

bewerbung@harzdruckerei.de

Harzdruckerei GmbH
Max-Planck-Straße 12/14 | 38855 Wernigerode

Tel. 03943 54240 | www.harzdruckerei.de
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Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode mbH  
sanierte Fachwerk-Juwelen in der Breiten Straße
Rettungstaugliche Fenster im Dach der Denkmalbauten einzubauen wurde zur größten Hürde der Sanierung

Das »Krummelsche Haus« in der citynahen Brei-
te Straße 72 ist weltbekannt. Als dreigeschossiges 
barockes Fachwerkhaus von Kornhändler Henricus 
Krummel im Jahre 1674 errichtet, gehört es mit 
seinen geschnitzten üppigen Holzfassaden zu den 
Touristenattraktionen der Stadt. Als Zeugnis ver-
gangener Baukultur muss es aber trotzdem heuti-
gen Bau- und Sicherheitsnormen entsprechen. Die 
Herausforderung für den Eigentümer, die Gebäu-
de- und Wohnungsbaugesellschaft Wernigerode 
mbH, GWW, war nun gewaltig. Das Denkmal-Ju-
wel in der Breiten Straße 72 und das angrenzende 
Fachwerkoriginal in der Breiten Straße 70, beides 
Wohn- und Geschäftshäuser, entsprechen in ihren 
Dachgeschossen nicht den heutigen Brandschutz-
anforderungen. Die Dachfenster sind viel zu klein, 
um sich im Havariefall daraus retten zu können 
oder die Feuerwehr dadurch ins Gebäude vordrin-
gen kann. Schon mehrere Jahre beschäftigte die 
GWW und die untere Denkmalschutzbehörde die-
ses Thema. 

Den Knoten durchschlagen konnte der Wer-
nigeröder Großvermieter dann mit der Beauftra-
gung des renommierten Architektenbüros Qbatur 
Planungsgenossenschaft eG aus Quedlinburg. Das 
Architektenbüro ist spezialisiert auf Denkmalbau-
ten und wie man ihnen eine zeitgemäße Zukunft 
bescheren kann. 

»Denkmäler, die nicht mehr den heutigen Si-
cherheits- und Brandschutzbestimmungen genü-
gen, verlieren ihre Nutzungserlaubnis. Und ohne 
Nutzung sind sie letztlich dem Verfall preisgegeben. 
Deshalb ist es wichtig, Kompromisse mit dem Denk-
malschutzbehörden zu finden. Darin haben wir 
reichlich Erfahrung«, erläutert Architekt Rudolph 
Koehler von der Qbatur Planungsgenossenschaft 
eG aus Quedlinburg, die aktuelle Problemlage. 
Nach zehn Jahren der allgemeinen Lösungssuche 
ist es Qbatur nun nach 1,5 Jahren gelungen, eine 
Baulösung für das Krummelsche Haus und das Ne-
bengebäude Breite Straße 70 zu finden, mit der alle 
Seiten leben können. Eigentlich ging es nur darum, 
in beiden Denkmal-Dachgeschossen ein breiteres 

Rettungsfenster einbauen zu können, so Rudolph 
Koehler weiter. Aber wie umsetzen, wenn die Po-
sition der Fachwerkständer es nicht ermöglicht und 
die Fassade nicht wirklich verändert werden darf? 
Die Lösung lag dann im Detail. 

Die Holzständer des Fachwerks im Dachge-
schoss beider Häuser wurden nun leicht versetzt, 
damit in der Breiten Straße 70 ein Rettungsfenster 
und im Krummelschen Haus zwei breitere rettungs-
taugliche Fenster im Dach eingebaut werden konn-
ten. Alles so schonend wie möglich und für den Lai-
en kaum erkennbar. Aber für den Fachmann kom-
promissfähig. »Baubeginn war im Sommer 2023. 
Jetzt ist das Projekt abgeschlossen, inklusive der 
Fassadensanierung des Hauses Nr. 70.« Durch die 
Lage in der Fußgängerzone und deren speziellen 
Bedürfnissen mussten wir die Bauplanung etwas 
verlängern, aber alles hat nach Plan geklappt. Und 
alle Beteiligten seien sehr zufrieden mit der Lösung, 
hebt Rudolph Koehler hervor.

Das bestätigt auch Familie Zielke, seit 30 Jah-
ren Betreiberin der Wernigeröder Schlossbahn, 
die ihren Shop im Denkmal-Bau Breite Straße 70 
hat. »Klar«, so sagen sie, »lassen Baugerüste vorm 
Schaufenster immer ein paar Passanten draußen, 
aber das Ergebnis kann sich sehen lassen.« Die Zu-
sammenarbeit mit der GWW im Bauprozess sei op-
timal gelaufen. Sie freuen sich darüber, wie schön 
die renovierte Fassade nun ist. »Der Touristen-Ma-
gnet Krummelsches Haus war damals der Grund, 
warum wir unseren Schlossbahn-Shop direkt da-
neben aufgemacht haben. Und das haben wir bis 
heute nicht bereut«, so die Zielkes. Wernigerode 
sei eine Touristenstadt, aber jeder müsse dafür auch 
etwas tun, damit die Stadt Anziehungspunkt blei-
be, so ihre Meinung. 

Auf die nötige Wirtschaftlichkeit der Baumaß-
nahmen unter Denkmalschutzaspekten verweist 
GWW-Vermietungsleiterin Kristin Grunewald. 
»Erst das wirtschaftliche Betreiben von Denkmal-
Wohnbauten gibt ihnen eine gesicherte Zukunft 
und Werterhaltung«, hebt die GWW-Prokuristin 
hervor. »Dank der Renovierungsarbeiten und 

brandschutztechnischen 
Ertüchtigung können 
wir in der Breite Straße 
70 bald auch zwei neue 
Wohnungen in unseren Bestand aufnehmen und 
zur Vermietung anbieten. Der Innenausbau erfolgt 
gegenwärtig. Es entstehen hier 2-Raum-Wohnun-
gen mit jeweils 54,74 m² und 48,3 m² in der vierten 
Etage«, freut sich Kristin Grunewald.

»Ein Viertel unserer 3.000 GWW-Wohnungen 
hat eine Geschichte, die vom Mittelalter bis in die 
50er-Jahre des 19. Jahrhunderts zurückgeht. Neben 
unseren Plattenbauten haben wir immer auch die-
se historischen Bauten im Visier. Auch sie werden 
von uns fit für die Zukunft gemacht und modernen 
Wohnansprüchen angepasst. Das ist aufgrund der 
heutigen energetischen und sicherheitstechnischen 
Vorgaben nicht immer leicht«, erläutert GWW-
Geschäftsführer Christian Zeigermann. »Trotzdem 
stellen wir uns den Herausforderungen für mo-
derne Wohnqualität aller unserer Mieterinnen und 
Mieter und sorgen damit auch dafür, dass Werni-
gerode weiter eine attraktive lebendige Fachwerk-
Metropole für die Millionen von Touristen bleibt, 
die uns pro Jahr besuchen.«

GWW IN KÜRZE

Die Gebäude- und Wohnungsbaugesellschaft 
Wernigerode mbH, Tochter der Stadt Wernige-
rode, verwaltet in der Harzmetropole fast 3.000 
Wohneinheiten mit einer Gesamtwohnfläche von 
176.000 Quadratmetern. Die Wohnungen be-
finden sich unter anderem in den Wohngebieten 
Altstadt, Burgbreite, Stadtfeld, Harzblick und im 
Ortsteil Benzingerode. 

Etwa 7.500 der ca. 34.000 Wernigeröder woh-
nen bei der GWW. Die GWW verwaltet zudem 28 
Gewerbeeinheiten, darunter ein Café, das Werni-
geröder Kino Volkslichtspiele, der Fürstliche Mar-
stall, das Krummelsche Haus und ein Kreativloft mit 
Co-Working-Arbeitsplätzen. Zugleich ist sie Bau-
herr der neuen August-Hermann-Francke-Grund-
schule in Wernigerode. www.gww-wr.de //

Wernigerodes Fachwerk-Juwelen in Breiter Straße 70 und 72 in GWW-Sanierung und danach frisch renoviert Fotorechte: GWW/Korsch/Girrbach (2)
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Harzsparkasse und Volksstimme laden zum großen Kinderfest 
in den Wernigeröder Bürgerpark ein
Die Harzsparkasse und die Volksstimme freuen 
sich, alle Familien beim großen Kinderfest im Wer-
nigeröder Bürgerpark willkommen zu heißen. Am 
11. August 2024 erwartet die Gäste von 14 – 17 
Uhr ein vielfältiges und aufregendes Programm, 
das Kinderaugen zum Leuchten bringen wird.

Ein besonderes Highlight des Tages ist die Kin-
derzaubershow im berühmten Zauberschloss von 
Hogwarts. Die jungen Besucher tauchen gemein-
sam mit einem Zauberlehrer in spannende und ma-
gische Abenteuer ein. Im schönen Bühnenbild im 
Stil von Hogwarts können die Kinder einen zauber-
haften Einkauf in der Winkelgasse erleben, Hagrid 
am See besuchen, leckere Kesselkekse zubereiten 

oder die Verwandlung von Dobby, dem Hausgeist, 
bestaunen.

Weitere Attraktionen wie Bastelstände, Spielak-
tionen, Kinderschminken, eine Riesenrutsche und 
ein Glücksrad mit kleinen Preisen sorgen für jede 
Menge Spaß und Unterhaltung.

»Wir möchten Familien und Kindern aus der 
Region einen unvergesslichen Nachmittag vol-
ler Freude und Abenteuer bieten,« sagt Andreas 
Meling, Geschäftsführer des Bürgerparks. »Unser 
vielseitiges Programm, das wir gemeinsam mit der 
Volksstimme und der Harzsparkasse auf die Beine 
gestellt haben, hält für jeden etwas bereit und wir 
freuen uns auf zahlreiche Besucher.« //

Handgemachte Musik beim Oppn Hoff in Silstedt
Am Freitag, den 23. August 2024 ist es nun end-
lich soweit: Der Museumshof ERNST KOCH in 
Silstedt lädt ab 18 Uhr zum zehnten Mal in Zu-
sammenarbeit mit der Stadt Wernigerode zu Oppn 
Hoff 2024 ein. Auf die Gäste wartet mit Perceived 
as One, PS Beat, IMPEX Light, das Liedermacher-
duo LiedZweig und den Mumiens ein abwechs-
lungsreiches Musikprogramm mit handgemachter 
Musik unter freiem Himmel. 
Das Akustik-Duo Perceived as One lädt zu einer 
musikalischen Zeitreise durch die pulsierende Welt 
des Rock und Pop ein. Auch die Band PS Beat be-
geistert mit einem vielseitigen Repertoire – von 
Annen May Kantereits kraftvollen Klängen über die 
zeitlosen Rhythmen der Rolling Stones bis hin zum 
ikonischen Elvis Presley. Das Liedermacher-Duo 
»LiedZweig«  entführt die Zuhörer in eine Welt 
voller Emotionen und mitreißender Melodien. Sie 
präsentieren mit ihren Gitarren nicht nur deutsches 
Liedgut, sondern auch ihre eigenen Kompositionen. 

Die Band IMPEX Light hingegen wird rockige 
Stimmung auf dem Silstedter Museumshof verbrei-
ten. Sie werden das Publikum mit einer Mischung aus 
Blues und Country begeistern und die Bühne zum 
Beben bringen. Der krönende Abschluss dieses mu-
sikalischen Sommerabends werden Die Mumiens  

sein. Die Band, die sich auf Titel von The Shadows 
und The Spotnicks spezialisiert hat, werden aber 
auch ihre eigenen Songs präsentieren. 

»Lassen Sie sich vom Schwung der Bands mit-
reißen und genießen Sie die Interpretationen alter 
und neuer Hits«, so Silvia Lisowski, Leiterin des 
Amtes für Schule, Kultur und Sport. »Und freuen 

Sie sich auf einen schwungvollen Freitagabend, der 
Jung und Alt gleichermaßen anspricht«.

Für das leibliche Wohl mit Speis und Trank  
sorgen die Mitglieder des Fördervereins Muse-
umshof ERNST KOCH in Silstedt. Für kurzfristige  
Programmänderungen wird um Verständnis gebe-
ten. //

»PS Beat« beim Oppn Hoff 2023, vor dem vollen Silstedter Museumshof © Sabine Pinno 

Thomas Helmuth (Volksstimme), Sandra Pech (Bür-
gerpark) und Haiko Elschner (Harzsparkasse) mit 
Kindern aus der Kita Harzblick
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MDR HARZ OPEN AIR 2024 mit Tim Bendzko, Juli und  
Keimzeit am 7. September im Bürgerpark Wernigerode
Nach einem Jahr Pause heißt es nun wieder: Büh-
ne frei für das MDR HARZ OPEN AIR – und das für 
kleine und größere Gäste. 
Wie bisher traditionell geplant, beginnt der MDR 
HARZ OPEN AIR nachmittags mit einem Kinder-
programm. Die Gruppe »Honigkuchenpferde« 
sorgt mit ihrem Live-Popmusik-Act für Begeiste-
rung und ausgelassene Stimmung bei den jüngs-
ten Gästen und ihren Familien. Mit einem fanta-
sievollen und festivaltauglichen Live-Set laden sie 
zum Tanzen, Mitsingen und Austoben ein. Hinter 
all dem Spaß steht ein sehr ernsthaftes Anliegen: 
Die Honigkuchenpferde setzen sich zudem für Kin-
derrechte ein und arbeiten eng mit dem Deutschen 
Kinderhilfswerk e.V. zusammen.

Zusätzlich wird die in Staßfurt gegründete Band 
»Noch ist Zeit« auftreten, der MDR SACHSEN-
ANHALT einen großen Auftritt ermöglicht. Die 
Band begeistert seit über zehn Jahren mit einer Mi-

schung aus Melancholie und Optimismus. Ihr erstes 
Album »Mehr als Worte« zeigt den ländlich-urba-
nen Charme der sechs Musikerinnen und Musiker. 
Ihre Liveshows verbinden nachdenkliche Songs mit 
Witz, Spielfreude und Leichtigkeit.

Die Moderation des Events übernehmen erneut 
Susi Brandt, bekannt aus dem TV-Magazin MDR 
SACHSEN-ANHALT HEUTE, und Lars Wohlfarth, 
Morgenmoderator bei MDR SACHSEN-ANHALT.

Tim Bendzko hat die deutschsprachige Pop-
musik der letzten zehn Jahre maßgeblich beein-
flusst. Mit Hits wie »Nur mal kurz die Welt retten«, 
»Wenn Worte meine Sprache wären« und »Am 
seidenen Faden« begeistert er seine Fans. Sein 
kürzlich erschienenes fünftes Studio-Album erzählt 
in 15 Titeln von einem Hin und Her der Gefühle, 
dass viele Menschen in den letzten Jahren begeg-
net sein dürfte. Bendzko, bekannt für seine poeti-
schen und ehrlichen Texte, ist als Stargast in Werni-
gerode zu erleben.

Juli feiert beim MDR HARZ OPEN AIR 2024 
ein besonderes Jubiläum: 20 Jahre Bandgeschichte. 
Mit der »Perfekten Welle« gelang ihnen der Durch-
bruch. Ihre Musik berührt die Herzen einer ganzen 
Generation und sorgt für unvergessliche Momente. 
Nach einer kreativen Pause sind Eva Briegel, Jonas 
Pfetzing, Simon Triebel, Andreas »Dedi« Herde 
und Marcel Römer wieder zurück auf der Bühne. In 
Wernigerode werden sie u.a. ihre größten Hits wie 
»Dieses Leben«, »Elektrisches Gefühl« und »Geile 
Zeit« performen.

Keimzeit, eine Kultband, wird zum dritten Mal 
beim MDR HARZ OPEN AIR auftreten. Ihre Songs 

reflektieren das Leben – mal ironisch, mal spiele-
risch und oft mit einem Augenzwinkern. Ihr aktu-
elles Album »Kein Fiasko« und ein Querschnitt aus 
vier Jahrzehnten Bandgeschichte sorgen für ein ab-
wechslungsreiches Konzert. Keimzeit-Konzerte sind 
immer etwas Besonderes, ob mit »Kling Klang« 
nach Feuerland, auf einem Schiff nach »Singapur« 
oder mit dem »Hausmeister« zur »Berlinale«.

Das MDR Harz Open Air steht auch 2024 mit 
seiner künstlerischen Besetzung für beste aktuelle 
Popmusik und große Hits der Vergangenheit und 
spricht damit sowohl die einheimische Bevölkerung 
als auch touristische Gäste in der Harz-Region an. 

Verbringen Sie mit uns, unseren Partnern, den 
Moderatoren und den Künstlern einen unvergess-
lichen Abend im Naturambiente des Bürgerparks 
und vor dem Panorama von Schloß Wernigerode®.

Eintrittskarten sind an allen Reservix-Vorver-
kaufsstellen und in den Tourist-Informationen Wer-
nigerode, Schierke, Halberstadt und Blankenburg 
erhältlich.

PROGRAMM

15:30 Uhr – Einlass 
16:00 Uhr –  Showbeginn: Willkommen  

in Wernigerode
16:15 Uhr –  Familienprogramm  

HONIGKUCHENPFERDE
17:15 Uhr – Support Regional: NOCH IST ZEIT 
18:15 Uhr – KEIMZEIT 
19:45 Uhr – JULI 
21:30 Uhr – TIM BENDZKO

Eintritt 
Erwachsene: 29 € (Vorverkauf), 32 € (Abendkasse) 
Kinder (7–16 Jahre): 15 € (Vorverkauf), 18 € 
(Abendkasse) 
Kinder bis 6 Jahre: frei

Kontakt 
Wernigerode Tourismus GmbH 
Marktplatz 10 
38855 Wernigerode 
Tel. 03943 5537835

Die Wernigerode Tourismus GmbH in Kooperation 
mit MDR SACHSEN-ANHALT, Stadt Wernigerode 
und Park und Garten GmbH bedankt sich bei den 
folgenden Partnern und Sponsoren: Stadtwerke 
Wernigerode GmbH, Harzsparkasse, Wernigeröder 
Wohnungsgenossenschaft eG, Harzer Schmalspur-
bahnen GmbH, Harzer Mineralquelle Blankenburg 
GmbH, Hasseröder Brauerei, Autohaus Wernigero-
de GmbH, McDonald’s, Schierker Feuerstein. //Keimzeit © Bernd Brundert

»Honigkuchenpferde«

Juli

»Noch ist Zeit« © Toralf Schmidtschneider

Tim Bendzko
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Unser umfangreiches 
Bio-Supermarkt-Sortiment: 
• hochwertiges Obst und Gemüse

• Vegetarisches, Veganes, Rohköstliches, Glutenfreies ...

• leckere Backwaren und viele köstliche Käsesorten 

• Wasser, Säfte und erlesene Weine

• vielfältigste Brotaufstriche

• hochwertige Bio-Kosmetik

... und das ein oder andere Besondere zum Entdecken.
Wir freuen uns auf Sie!

Biomarkt Naturata Wernigerode
Minslebener Str. 41
38855  Wernigerode

Öffnungszeiten:
Mo–Fr 08.30–19.00 Uhr
Sa 08.00–14.00 Uhr

Wernigerode

Feinkost in 
Bio-Qualität  

„Spielt schöne Musik und 
kommt ja nicht in Schwarz!“
Vorsorge heißt, den letz ten 
Weg selbst bestimmen.

 03943 / 44 430 (24 h)  ·  www.bestatt ungen-wernigerode.de

FÜR GRUNDSCHÜLER

es geht um
• Rhythmus und Beat
• Koordination
• Trommeln
• Grundlagen 
     des Schlagzeugspiels
• Spaß u. Gemeinschaft

Registrierung u. Info bei 
Stefan Heymann:
0172 3594987

1.+2. Klasse und
3.+4. Klasse
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Öffentliche Bekanntmachungen

HAUPTAMT

Ausschüsse
Hauptausschuss
Vorsitzender  Tobias Kascha
CDU-Fraktion  Matthias Winkel-

mann
CDU-Fraktion  Uwe-Friedrich  

Albrecht
SPD/B90/DIE GRÜNEN André Boks
SPD/B90/DIE GRÜNEN Prof. Dr. B.  
 Zimmermann
AfD-Fraktion Andy Stechhahn
AfD-Fraktion Oliver Mehne
BUKO/Haus & Grund  Hendrik Thurm
BfW/FDP Hagen Bergmann
Bunte Liste/DIE LINKE  Evelyn Eilert

Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
Vorsitzender   André Boks (SPD/

B90/DIE GRÜNEN)
CDU-Fraktion  Christian Linde
CDU-Fraktion  Christoph Dunkel
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Karsten Schröder
AfD-Fraktion  Thomas Sciborski
AfD-Fraktion  Oliver Mehne
BUKO/Haus & Grund Hendrik Thurm
BfW/FDP  Thomas Schatz
Bunte Liste/DIE LINKE  Julia Angelov

Wirtschafts-, Digitalisierungs- und  
Liegenschaftsausschuss
Vorsitzender Dr. Matthias Bosse  
  (BUKO/Haus & 

Grund)
CDU-Fraktion  Christian Linde
CDU-Fraktion  Karl-Heinz Mänz
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Prof. Dr. B.  
 Zimmermann
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Karsten Schröder
AfD-Fraktion Andy Stechhahn
AfD-Fraktion Tino Böttger
BfW/FDP  Ralf Skiebe
Bunte Liste/DIE LINKE  Ilja Schicker

Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
Vorsitzender  Andy Stechhahn  
 (AfD-Fraktion)
CDU-Fraktion  Cary Barner
CDU-Fraktion  Michael Wiecker
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Andrea Lange
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Rainer Schulze
AfD-Fraktion   Gisela  

Buller-Dornfeld
BUKO/Haus & Grund  Thomas Schult
BfW/FDP  Thomas Schatz
Bunte Liste/DIE LINKE  Inge Lande

Bau- und Umweltausschuss
Vorsitzender   Matthias Winkel-

mann  
(CDU-Fraktion)

CDU-Fraktion   Uwe-Friedrich  
Albrecht

SPD/B90/DIE GRÜNEN Dr. Michael König
SPD/B90/DIE GRÜNEN Rainer Schulze
AfD-Fraktion  Oliver Mehne
AfD-Fraktion  Tino Böttger
BUKO/Haus & Grund  Thomas Storm
BfW/FDP  Hagen Bergmann
Bunte Liste/DIE LINKE  Ilja Schicker

Ordnungsausschuss
Vorsitzender   Patrik Baake  

(BfW/FDP)
CDU-Fraktion  Angela Gorr
CDU-Fraktion  Jens Weidlich
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Dr. Michael König
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Andrea Lange
AfD-Fraktion   Gisela  

Buller-Dornfeld
AfD Fraktion  Mario Hoppe
BUKO/Haus & Grund  Ralf Schult
Bunte Liste/DIE LINKE  Evelyn Eilert

Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales
Vorsitzende   Julia Angelov (Bunte 

Liste/DIE LINKE)
CDU-Fraktion  Cary Barner
CDU-Fraktion  Dr. Bernhard Ellendt
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Sarah Piper
SPD/B90/DIE GRÜNEN  Marion Walter
AfD-Fraktion  Thomas Sciborski
AfD-Fraktion  Mario Hoppe
BUKO/Haus & Grund  Ralf Schult
BfW/FDP  Thomas Pönitz

Ortsbürgermeister/Ortsbürgermeisterinnen
Silstedt

Ortsbürgermeisterin: Eva-Maria Sobert
Stellvertreter: Reinhald Deter

Reddeber
Ortsbürgermeisterin: Anke Lauing
Stellvertreter: Karsten Lübbecke-Salaske

Minsleben
Ortsbürgermeister: Andreas Hellwig
Stellvertreterin: Steffi Siedenberg

Benzingerode
Ortsbürgermeister: Thomas Försterling
Stellvertreter: Detlef Trolldenier

Schierke
Ortsbürgermeister: Daniel Schuck
Stellvertreter: Maurice Bauer

Der neu berufene Wernigeröder Stadtrat, Fraktionen und Ausschüsse
Präsident des Stadtrates: Uwe-Friedrich Albrecht 
Stellvertreter: Karsten Schröder und Dr. Matthias Bosse

Fraktionen
CDU-Fraktion
Vorsitzender: Matthias Winkelmann 
Stellvertreter: Christian Linde 

Uwe-Friedrich Albrecht 
Angela Gorr 
Karl-Heinz Mänz
Michael Wiecker
Cary Barner
Dr. Bernhard Ellendt
Christoph Dunkel
Jens Weidlich

SPD/BÜNDNIS 90/GRÜNEN
Vorsitzender: André Boks 
Stellvertreter: Prof. Dr. B. Zimmermann 

Dr. Michael König
Andrea Lange
Sarah Piper
Karsten Schröder
Rainer Schulze
Marion Walter
Prof. Dr. Armin Willingmann

AfD-Fraktion 
Vorsitzender: Andy Stechhahn 
Stellvertreter: Tino Böttger 

Kai-Uwe Uebner 
Gisela Buller-Dornfeld 
Oliver Mehne 
Thomas Sciborski
Mario Hoppe

BUKO/Haus & Grund
Vorsitzender: Hendrik Thurm 
Stellvertreter: Thomas Storm 

Ralf Schult
Thomas Schult
Dr. Matthias Bosse

BfW/FDP
Vorsitzender: Thomas Schatz 
Stellvertreter: Hagen Bergmann 

Thomas Pönitz
Patrik Baake
Ralf Skiebe

Bunte Liste/DIE LINKE
Vorsitzende: Evelyn Eilert 
Stellvertreter: Ilja Schicker 

Inge Lande
Julia Angelov
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HAUPTAMT

Hauptsatzung  
der Stadt Wernigerode
Aufgrund des § 10 i. V. m. §§ 8 und 45 Abs. 2 Nr. 1 Kommunalverfassungsge-
setz des Landes Sachsen-Anhalt (KVG LSA) vom 17.06.2014 (GVBl. LSA S.288) 
in der jeweils geltenden Fassung hat der Stadtrat der Stadt Wernigerode in 
seiner Sitzung am 02.05.2024 folgende Hauptsatzung beschlossen:

§ 1 
Name, Bezeichnung

(1)  Die Stadt führt den Namen »Wernigerode«. Sie führt die Bezeichnung Stadt. 
Bestandteil der Stadt sind die Ortsteile Benzingerode, Minsleben, Reddeber, 
Schierke und Silstedt.

(2 Wernigerode besitzt das Stadtrecht seit 1229.

§ 2 
Wappen, Flagge, Dienstsiegel

(1)  Das Wappen der Stadt hat die Blasonierung: In Silber eine rote Burg mit ge-
zinnter Mauer, einem höheren zweifenstrigen Mittelturm mit Spitzdach und 
Knauf zwischen zwei einfenstrigen gezinnten Türmen, im kleeblattförmigen 
Tor mit aufgezogenem Fallgatter eine rote Forelle.

(2)  Die Flagge ist längsgestreift in den Farben rot/weiß mit dem aufgesetzten 
Wappen.

(3)  Die Stadt Wernigerode führt ein Dienstsiegel, das dem der Hauptsatzung 
beigefügten Dienstsiegelabdruck entspricht. Die Umschrift lautet: »Stadt 
Wernigerode«, weiterhin ist eine Unterscheidungszahl eingefügt.

§ 3 
Stadtrat

(1)  Der Gemeinderat der Stadt Wernigerode führt die Bezeichnung »Stadtrat«.

(2)  Der Stadtrat wählt für die Dauer der Wahlperiode aus der Mitte der eh-
renamtlichen Mitglieder (Stadträte) in der konstituierenden Sitzung einen 
Präsidenten als Vorsitzenden des Stadtrates und zwei Stellvertreter für den 
Verhinderungsfall. Die Stellvertreter führen nach der Reihenfolge der Ver-
tretungsbefugnis die Bezeichnung Erster bzw. Zweiter Stellvertreter des Prä-
sidenten des Stadtrates.

(3)  Der Präsident und die Stellvertreter können mit der Mehrheit der Mitglieder 
des Stadtrates abgewählt werden. Eine Neuwahl hat unverzüglich stattzu-
finden.

(4)  In ein Ehrenamt oder zu sonstiger ehrenamtlicher Tätigkeit berufene Perso-
nen erhalten eine Aufwandsentschädigung, die dem Grunde und der Höhe 
nach durch eine entsprechende Entschädigungssatzung geregelt wird.

§ 4 
Festlegung von Wertgrenzen, personalrechtliche Befugnisse

(1) Der Stadtrat entscheidet über

  1.  die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamten ab der Besol-
dungsgruppe A 12, ausgenommen die Entlassung innerhalb oder mit 
Ablauf der Probezeit, sowie die Einstellung, die dauerhafte Übertragung 
höherwertiger Tätigkeiten und Entlassung der Beschäftigten ab Entgelt-
gruppe 12 bzw. S 18 TVöD, ausgenommen die Entlassung innerhalb oder 
mit Ablauf der Probezeit, jeweils im Einvernehmen mit dem Oberbürger-
meister, sofern kein Anspruch auf Grund eines Tarifvertrages besteht,

  2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen, wenn der Vermögenswert 60.000,00 Euro übersteigt,

  3.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen, wenn der Vermögenswert 60.000,00 Euro übersteigt,

  4.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, wenn der Vermö-
genswert 12.000,00 Euro übersteigt.

  5.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 (Grundstücksverkehrsgeschäf-
te, Belastungszustimmungen, Vorrangseinräumungen, Abtretungs-
erklärungen, Ausübung des Vorkaufsrechtes, Bestellung von Erbbau-
rechten u. ä.) und Nr. 10 KVG LSA (Leasinggeschäfte, Bürgschaften, 
Sicherheiten, Gewährverträge bzw. Jahresbeiträge, Bewilligung von 
Ausgaben/Zuschüssen für Städtebauförderung und Ähnliches), wenn 
der Vermögenswert 60.000,00 Euro übersteigt,

  6.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, es han-
delt sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen Ausschreibung 
oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, wenn der Vermögens-
wert 60.000,00 Euro übersteigt, 

  7.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA (Zustimmung zu 
Vergleichen, Verzicht auf Ansprüche durch Erlass oder Niederschla-
gung), wenn der Vermögenswert 60.000,00 Euro (je Forderung und 
Abrechnungszeitraum) übersteigt,

  8.  Abschluss von Miet-, Pacht- oder Nutzungsverträgen für Grundstücke 
und Gebäude über 60.000,00 Euro je Forderung / Aufwand und jährli-
chem Abrechnungszeitraum,

  9.  Führung von Rechtsstreitigkeiten von erheblicher Bedeutung, wenn der 
Streitwert im Einzelfall 120.000,00 Euro übersteigt,

  10.   Stundung sowie Ablösung und Verrentung über 180.000,00 Euro je 
Forderung und Abrechnungszeitraum.

(2)  In dringenden Angelegenheiten des Stadtrates, deren Erledigung nicht bis 
zu einer nach § 53 Abs. 4 Satz 5 KVG LSA einberufenen Sitzung des Stadtra-
tes aufgeschoben werden kann, entscheidet der Oberbürgermeister anstelle 
des Stadtrates. Er hat den ehrenamtlichen Mitgliedern des Stadtrates die 
Gründe für die Eilentscheidung sowie die Erledigung unverzüglich mitzutei-
len. Die Angelegenheit ist in die Tagesordnung der nächsten Sitzung aufzu-
nehmen. Das Gleiche gilt für Angelegenheiten, für deren Entscheidung ein 
beschließender Ausschuss zuständig ist.

§ 5 
Ausschüsse des Stadtrates

1)  Der Stadtrat bildet zur Erfüllung seiner Aufgaben die folgenden ständigen 
Ausschüsse:

  1. als beschließenden Ausschuss
   – den Hauptausschuss

  2. als beratende Ausschüsse
   – den Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss
   – den Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales
   – den Bau- und Umweltausschuss
   – den Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
   – den Ordnungsausschuss
   – den Wirtschafts-, Digitalisierungs- und Liegenschaftsausschuss

(2)  Der Stadtrat kann jederzeit über die Bildung und Auflösung von zeitweiligen 
Ausschüssen und Arbeitsgruppen sowie deren Zusammensetzung entscheiden.

(3)  Die Bildung von Ausschüssen nach besonderen Rechtsvorschriften richtet 
sich nach § 51 KVG LSA.

(4)  Stadträte derselben Fraktion können sich untereinander vertreten. Sie kön-
nen an allen Sitzungen aller Ausschüsse als Zuhörer und ohne Anspruch auf 
Sitzungsgeld teilnehmen. Vertreten sich Stadträte in den Ausschüssen, ist 
ihnen Sitzungsgeld zu gewähren.

§ 6 
Beschließender Ausschuss

(1) Dem Hauptausschuss sitzt der Oberbürgermeister vor.

(2)  Der Hauptausschuss berät innerhalb seines Aufgabengebietes die Beschlüsse 
des Stadtrates in den ihm vorbehaltenen Angelegenheiten grundsätzlich vor.

(3)  Der Hauptausschuss besteht aus neun Stadträten und dem Oberbürger-
meister als Vorsitzenden. Für den Verhinderungsfall beauftragt der Ober-
bürgermeister seinen allgemeinen Vertreter mit seiner Vertretung. Der all-
gemeine Vertreter hat kein Stimmrecht. Ist auch der Beauftragte verhindert, 
bestimmt der Ausschuss aus dem Kreis seiner stimmberechtigten Mitglieder 
die Person, die den Oberbürgermeister im Vorsitz vertritt.

  Der Hauptausschuss beschließt über:
  1.  die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamten der Besol-

dungsgruppen  A 9 bis A 11, ausgenommen die Entlassung innerhalb 
oder mit Ablauf der Probezeit, sowie die Einstellung, die dauerhafte 
Übertragung höherwertiger Tätigkeiten und Entlassung der Beschäftig-
ten der Entgeltgruppen 9b bis 11 bzw. S 11b bis S 17 TVöD, ausgenom-
men die Entlassung innerhalb oder mit Ablauf der Probezeit, jeweils im 
Einvernehmen mit dem Oberbürgermeister, sofern kein Anspruch auf 
Grund eines Tarifvertrages besteht,

  2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen bei einem Vermögenswert größer als 30.000,00 Euro bis 
60.000,00 Euro, 
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  3.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen einem Vermögenswert größer als 30.000,00 Euro bis 
60.000,00 Euro,

  4.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 (Grundstücksverkehrsgeschäf-
te, Belastungszustimmungen, Vorrangseinräumungen, Abtretungser-
klärungen, Ausübung des Vorkaufsrechtes, Bestellung von Erbbaurech-
ten und Ähnliches) und Nr. 10 KVG LSA (Leasinggeschäfte, Bürgschaf-
ten, Sicherheiten, Gewährverträge bzw. Jahresbeiträge, Bewilligung 
von Ausgaben/Zuschüssen für Städtebauförderung und Ähnliches) bei 
einem Vermögenswert größer als 20.000,00 Euro bis 60.000,00 Euro,

  5.  Die Eintragung in das Ehrenbuch des Sports der Stadt Wernigerode, so-
weit nicht durch die Richtlinie der Stadt Wernigerode über die Führung 
des Ehrenbuches des Sports der Stadt anderes bestimmt ist.

  6.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt, mit einem Vermö-
genswert größer als 1.000,00 Euro bis 12.000,00 Euro.

(4)  Abweichend von § 4 Abs. 1 und § 6 Abs. 3 Satz 5 kann der Stadtrat über 
eine Angelegenheit entscheiden, wenn:

  1.  der Hauptausschuss die Angelegenheit für besonders bedeutsam für 
die Stadt hält und den Antrag an den Stadtrat zur Beschlussfassung 
verweist oder

  2.  der Oberbürgermeister einen von ihm eingereichten Antrag direkt an 
den Stadtrat richtet, sofern nicht mehr über diesen vor der Stadtrats-
sitzung durch einen planmäßigen Hauptausschuss entschieden werden 
kann. Lehnt der Stadtrat die Behandlung ab, entscheidet der Hauptaus-
schuss.

(5)  Zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Aufgaben gemäß §§ 4,5 KVG LSA bedient 
sich die Stadt Wernigerode anderer juristischer Personen

  1.  Versorgung mit Wasser, Strom und Gas:  
Konzessionsverträge mit Unternehmen

  2.  Abwasserentsorgung:   
Wasser- und Abwasserverband »Holtemme-Bode«

  3. Gewässerunterhaltung: 
    Unterhaltungsverband »Ilse-Holtemme« und Unterhaltungsverband 

»Großer Graben«

§ 7 
Beratende Ausschüsse

(1)  Den ständigen beratenden Ausschüssen sitzt ein ehrenamtliches Mitglied 
des Stadtrates vor.

(2)  Die Ausschussvorsitze werden den Fraktionen im Stadtrat in der Reihenfolge 
der Höchstzahlen nach dem Verfahren gem. § 47 (1) KVG LSA zugeteilt. 
Die Fraktionen benennen die Ausschüsse, deren Vorsitze sie beanspruchen, 
in der Reihenfolge der Höchstzahlen und bestimmen den Vorsitzenden aus 
der Mitte der den Ausschüssen angehörenden Stadträte. Die beratenden 
Ausschüsse bestimmen aus ihrer Mitte einen Stellvertreter. Jeder Stadtrat 
kann nur einmal Vorsitzender eines Ausschusses oder Stellvertreter des Aus-
schussvorsitzenden sein.

(3)  Die Ausschüsse bestehen aus neun Stadträten. Der Oberbürgermeister kann 
jederzeit an den Sitzungen teilnehmen. Auf Verlangen ist ihm das Wort zu 
erteilen. 

(4)  In die ständigen beratenden Ausschüsse werden zusätzlich und widerruf-
lich durch den Stadtrat jeweils 4 sachkundige Einwohner mit beratender 
Stimme berufen. Die Amtszeit der sachkundigen Einwohner endet, sofern 
ihre Berufung zuvor nicht widerrufen wird, mit dem Zusammentritt des neu 
gewählten Stadtrates.

(5)  Die beratenden Ausschüsse beraten innerhalb ihres Aufgabengebietes die 
Beschlüsse des Stadtrates bzw. des Hauptausschusses in den ihnen vorbe-
haltenen Angelegenheiten grundsätzlich vor. Zu den Aufgabengebieten 
zählen insbesondere:

  1.  Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 
Haushaltsplan einschließlich Nachträge 
Stellenplan 
Jahresrechnung einschließlich Prüfung 
über- und außerplanmäßige Ausgaben 
Entgeltregelungen 
Steuern, Beiträge und Gebühren

  2.  Ausschuss für Jugend, Senioren und Soziales 
Zusammenarbeit mit Freien Trägern, Verbänden und Vereinen 
Planung, Organisation und Finanzierung von sozialen Einrichtungen, 
Diensten und 
 Leistungen der Stadt einschließlich Kinderbetreuungseinrichtungen 
Seniorenarbeit 
Planung, Organisation und Finanzierung der Jugendarbeit sowie der 
Jugendeinrichtungen 
Feriengestaltung 
Beratung von Fördermittelanträgen

  3.  Bau- und Umweltausschuss  
Flächennutzungspläne 
Bebauungspläne 
Beratung von Anträgen zur Städtebauförderung 
Verkehrsplanung 
Maßnahmen zum Schutz der Natur, der Umwelt und der Landschaft 
Städtischer Umweltpreis 
Integrierte, strategische Planungen und Konzepte 
Stadtentwicklungskonzept 
Maßnahme bezogenes Investitionsprogramm im mittelfristigen Finanz-
planungszeitraum

  4.  Ausschuss für Schule Kultur und Sport 
Zusammenarbeit mit Freien Trägern, Verbänden und Vereinen 
Planung von Vorhaben in Schulen, Sporteinrichtungen, Museen und 
Bibliotheken 
Schulträgerschaft 
Vorbereitung von kulturellen Vorhaben 
Kulturpreis und Kunstpreis 
Beratung von Fördermittelanträgen 
Straßenbenennungen und -umbenennungen

  5.  Ordnungsausschuss 
Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
Brandschutz 
Straßenverkehrsordnung 
Stadtordnung 
Märkte 
Öffentlicher Personennahverkehr

  6.  Wirtschafts-, Digitalisierungs- und Liegenschaftsausschuss 
Arbeitsförderung 
Betriebs- und Gewerbeansiedlungen 
Maßnahmen zur Verbesserung der städtischen Wirtschaftsstruktur 
Maßnahmen zur Verbesserung der digitalen Infrastruktur 
Digitale Verwaltungsleistungen und Bürgerdienste 
Städtische Betriebsbereiche 
Tourismusförderung 
Grundstücksangelegenheiten

§ 8

Geschäftsordnung

Das Verfahren im Stadtrat und in den Ausschüssen wird durch eine vom Stadt-
rat zu beschließende Geschäftsordnung geregelt. Das Verfahren in den Ort-
schaftsräten der Stadt Wernigerode wird analog zur Geschäftsordnung des 
Stadtrates geregelt.

§ 9 
Oberbürgermeister

(1)  Der Oberbürgermeister erledigt die gesetzlich übertragenen Aufgaben 
und die vom Stadtrat durch Beschluss übertragenen Aufgaben in eigener 
Verantwortung. Zu den Geschäften der laufenden Verwaltung nach § 66 
Abs. 1 Satz 3 KVG LSA gehören die regelmäßig wiederkehrenden Geschäfte 
bis zu einer Wertgrenze von 20.000,00 Euro, die nach bereits festgelegten 
Grundsätzen entschieden werden und keine wesentliche Bedeutung haben 
oder die im Einzelfall einen festgelegten Vermögenswert nicht übersteigen. 
Darüber hinaus werden ihm folgende Angelegenheiten zur selbstständigen 
Erledigung übertragen:

  1.  die Ernennung, Einstellung und Entlassung von Beamten der Besol-
dungsgruppen A 4 bis A 8 sowie die Einstellung, die dauerhafte Über-
tragung höherwertiger Tätigkeiten und Entlassung der Beschäftigten 
der Entgeltgruppen 1 bis 9a bzw. S 1 bis S11a TVöD,
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  2.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und 
Auszahlungen bis zu einem Vermögenswert von 30.000,00 Euro,

  3.  die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Verpflichtungser-
mächtigungen bis zu einem Vermögenswert von 30.000,00 Euro,

  4.  die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnli-
chen Zuwendungen für einzelne Aufgaben der Stadt bis zu einem Ver-
mögenswert von 1.000,00 Euro,

  5.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 7 (Grundstücksverkehrsge-
schäfte, Belastungszustimmungen, Vorrangseinräumungen, Abtre-
tungserklärungen, Ausübung des Vorkaufsrechtes, Bestellung von 
Erbbaurechten und Ähnliches) und Nr. 10 KVG LSA (Leasinggeschäfte, 
Bürgschaften, Sicherheiten, Gewährverträge bzw. Jahresbeiträge, sowie 
Bewilligung von Ausgaben/Zuschüssen für Städtebauförderung, hierzu 
ist der Bau- und Umweltausschuss in schriftlicher Form zu informieren) 
bis zu einem Vermögenswert von 20.000,00 Euro,

  6.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 13 KVG LSA, es sei denn, es 
handelt sich um Rechtsgeschäfte aufgrund einer förmlichen Ausschrei-
bung oder um Geschäfte der laufenden Verwaltung, bis zu einem Ver-
mögenswert von 60.000,00 Euro (je Forderung und Abrechnungszeit-
raum),

  7.  Rechtsgeschäfte i. S. v. § 45 Abs. 2 Nr. 16 KVG LSA (Zustimmung zu 
Vergleichen, Verzicht auf Ansprüche durch Erlass oder Niederschla-
gung), bis zu einem Vermögenswert von 60.000,00 Euro je Forderung 
und Abrechnungszeitraum,

  8.  Abschluss von Miet-, Pacht- oder Nutzungsverträgen für Grundstücke 
und Gebäude bis 60.000,00 Euro, soweit dem Vertrag keine besondere 
Bedeutung zukommt (Maßstab ist die jährliche Einnahme bzw. Ausgabe),

  9.  Führung von Rechtsstreitigkeiten bis zu einem Streitwert im Einzelfall 
von 120.000,00 €,

  10.  Stundung sowie Ablösung und Verrentung für Abgaben bis 180.000,00 
Euro je Forderung und Abrechnungszeitraum,

  11. Ablehnung von Stundungsanträgen bis 180.000,00 Euro,

  12.  die Entscheidung über Widersprüche in Angelegenheiten des eigenen 
Wirkungskreises gemäß § 68 i. V. m. § 73 Verwaltungsgerichtsordnung; 
das gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten mit den Aufsichtsbehörden,

  13.  die Erteilung der Genehmigung für die Verwendung des Stadtwappens 
durch Dritte.

(2)  Können Anfragen der Stadträte nach § 43 Abs. 3 Satz 2 KVG LSA nicht 
sofort mündlich beantwortet werden, so antwortet der Oberbürgermeister 
innerhalb einer Frist von einem Monat schriftlich.

§ 10 
Allgemeine Vertretung

Der Stadtrat wählt einen Beschäftigten als allgemeinen Vertreter des Oberbür-
germeisters für den Verhinderungsfall. 

§ 11 
Gleichstellungsbeauftragte

(1)  Zur Verwirklichung des Grundrechtes der Gleichberechtigung von Frauen 
und Männern bestellt die Stadt Wernigerode eine Gleichstellungsbeauftrag-
te, die hauptamtlich tätig ist. Die Bestellung erfolgt durch den Oberbürger-
meister. Im Übrigen finden bezüglich der Eingruppierung die §§ 4, 6, und 9 
der Hauptsatzung entsprechend Anwendung.

(2)  Die Gleichstellungsbeauftragte ist in Ausübung ihrer Tätigkeit nicht wei-
sungsgebunden. An den Sitzungen des Stadtrates und seiner Ausschüsse 
kann sie teilnehmen, soweit ihr Aufgabenbereich betroffen ist. In Angele-
genheiten ihres Aufgabenbereiches ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 
Die Gleichstellungsbeauftragte ist unmittelbar dem Oberbürgermeister un-
terstellt. 

(3)  Sofern erforderlich, werden im Rahmen der geltenden Rechtsvorschriften 
nähere Regelungen zu den Aufgaben und Kompetenzen der Gleichstel-
lungsbeauftragten in einer besonderen Dienstanweisung des Oberbürger-
meisters im Einvernehmen mit dem Stadtrat festgelegt.

§ 12 
Einwohnerversammlung

(1)  Über allgemein bedeutsame Angelegenheiten der Stadt können die Ein-
wohner auch durch Einwohnerversammlungen unterrichtet werden. Der 

Oberbürgermeister beruft die Einwohnerversammlungen ein. Er setzt die 
Gesprächsgegenstände sowie Ort und Zeit der Veranstaltung fest. Die Ein-
ladung ist gemäß § 18 bekanntzumachen und soll mindestens 7 Tage vor 
Beginn der Veranstaltung erfolgen. 

(2)  Die Einwohnerversammlungen können auf Teile des Stadtgebietes be-
schränkt werden.

(3)  Der Oberbürgermeister unterrichtet den Stadtrat in seiner nächsten Sitzung 
über den Ablauf der Einwohnerversammlung sowie über die wesentlichen 
Ergebnisse.

§ 13 
Einwohnerfragestunde

(1)  Der Stadtrat sowie seine Ausschüsse führen im Rahmen ordentlicher öffent-
licher Sitzungen eine Einwohnerfragestunde durch. 

(2)  Der Präsident des Stadtrates legt in der Einladung zur Sitzung des Stadtrates 
den Beginn der Fragestunde fest.

(3)  Der Präsident des Stadtrates stellt den Beginn und das Ende der Fragestunde 
fest. Findet sich zu Beginn der Fragestunde kein Einwohner ein, kann sie ge-
schlossen werden. Die Fragestunde soll auf höchstens 30 Minuten begrenzt 
sein.

(4)  Jeder Einwohner ist berechtigt, grundsätzlich eine Frage und zwei Zusatz-
fragen, die sich auf den Gegenstand der ersten Frage beziehen, zu stel-
len. Zugelassen werden nur Fragen von allgemeinem Interesse, die in die 
Zuständigkeit der Stadt fallen. Angelegenheiten der Tagesordnung können 
nicht Gegenstand der Einwohnerfragestunde sein, sofern diese Punkte in 
Hauptausschuss oder Stadtrat in der betreffenden Sitzung zum Beschluss 
vorgesehen sind. 

(5)  Die Sitzungsleitung weist vor Beginn der Einwohnerfragstunde darauf hin, 
dass die öffentliche Nennung des eigenen Namens freiwillig erfolgt, ledig-
lich zur Prüfung der Einwohnereigenschaft am Pult des Vorsitzenden Name 
und Wohnort zu benennen sind.

(6)  Die Sitzungsleitung weist vor Beginn der Einwohnerfragestunde darauf hin, 
dass die gestellten Fragen in der Niederschrift, welche veröffentlicht wird, 
mit Nennung des Namens aufgenommen werden. Die Betroffenen können 
der Nennung ihres Namens sofort oder auch später widersprechen.

(7)  Die Beantwortung der Fragen erfolgt in der Regel mündlich für die Verwal-
tung durch den Oberbürgermeister oder einen weiteren benannten Vertre-
ter, für den Stadtrat durch den Präsidenten des Stadtrates. Eine Ausspra-
che findet nicht statt. Ist die Beantwortung der Frage in der Sitzung nicht 
möglich, erhält der Einwohner eine schriftliche Antwort, die innerhalb von 
vier Wochen erteilt werden muss. Hierfür muss der Einwohner einwilligen, 
seinen Namen und seine Anschrift bei der Sitzungsleitung zu hinterlegen, 
sofern er eine schriftliche Beantwortung wünscht. Die Einwilligung wird in 
der Niederschrift festgehalten.

(8)  Auf die Einwohnerfragestunden in den Ausschüssen und Ortschaftsratssit-
zungen finden die Regelungen der Absätze 2 bis 7 entsprechend Anwen-
dung. An die Stelle des Präsidenten des Stadtrates tritt der Vorsitzende des 
Ausschusses beziehungsweise der Ortsbürgermeister.

§ 14 
Bürgerbefragung

Eine Bürgerbefragung nach § 28 Abs. 3 KVG LSA erfolgt ausschließlich in wich-
tigen Angelegenheiten des eigenen Wirkungskreises der Stadt. Sie kann nur 
auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses durchgeführt werden, in dem die 
mit »ja« oder »nein« zu beantwortende Frage formuliert ist und insbesondere 
festgelegt wird, ob die Befragung als Onlineabstimmung oder im schriftlichen 
Verfahren erfolgt, in welchem Zeitraum die Befragung durchgeführt wird und 
in welcher Form das Abstimmungsergebnis bekanntzugeben ist. In dem Be-
schluss sind auch die voraussichtlichen Kosten der Befragung darzustellen.

§ 15 
Ehrenbürgerrecht

Die Verleihung oder Aberkennung des Ehrenbürgerrechtes der Stadt bedarf ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der stimmberechtigten Mitglieder des Stadtra-
tes. Näheres regelt die Richtlinie über die Ehrungen verdienter Persönlichkeiten 
in der Stadt Wernigerode.
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§ 16
Ortschaften mit Ortschaftsrat

(1)  Die Ortsteile Benzingerode, Minsleben, Reddeber, Schierke und Silstedt bil-
den je eine Ortschaft mit Ortschaftsrat gemäß den §§ 81 ff. KVG LSA.

(2)  Die Grenzen der Ortschaften umfassen das jeweilige Gebiet, das der Ortsteil 
vor Eingemeindung in die Stadt Wernigerode zuletzt hatte.

(3)  In den Ortschaften wird ein Ortschaftsrat gewählt. Ortschaftsräte werden 
aus jeweils 5 Mitgliedern gebildet.

§ 17
Anhörung und Aufgaben der Ortschaftsräte

(1)  Der Ortschaftsrat hat ein Vorschlagsrecht in allen Angelegenheiten, die die 
Ortschaft betreffen.

(2)  Der Ortschaftsrat hat die örtliche Verwaltung zu beraten. Er ist zu wichtigen 
Angelegenheiten, die die Ortschaft betreffen, anzuhören. Wichtige Angele-
genheiten sind insbesondere:

  1.  Veranschlagung der Haushaltsmittel, soweit es sich um Ansätze für den 
Ortschaftsrat handelt, 

  2.  Bestimmung und wesentliche Änderung der Zuständigkeiten des Ort-
schaftsrates durch Hauptsatzung,

  3.  Aufstellung, wesentliche Änderung und Aufhebung von Bauleitplänen 
sowie die Durchführung von Bodenordnungsmaßnahmen und Maß-
nahmen nach dem Baugesetzbuch, soweit sie sich auf die Ortschaft 
erstrecken,

  4.  Planung, Errichtung, wesentliche Änderung und Aufhebung öffentli-
cher Einrichtungen in der Ortschaft,

  5.  Um- und Ausbau sowie Benennung von Gemeindestraßen, Wegen und 
Plätzen in der Ortschaft, 

  6.  Erlass, die wesentliche Änderung und Aufhebung von Ortsrecht, soweit 
es unmittelbar die Ortschaft betrifft,

  7.  Veräußerung, Vermietung und Verpachtung von in der Ortschaft ge-
legenen Grundstücken der Stadt, sofern es sich bei Vermietungen und 
Verpachtungen nicht um Geschäfte der laufenden Verwaltung handelt,

  8.  Planung und Durchführung von Investitionsvorhaben in der Ortschaft.

§ 18

Öffentliche Bekanntmachungen

(1)  Soweit nicht Rechtsvorschriften besondere Regelungen treffen, erfolgen die 
gesetzlich erforderlichen Bekanntmachungen im Internet unter der Internet-
adresse https://www.wernigerode.de/Bürgerservice/Bekanntmachungen-
undVergaben/Bekanntmachungen/ und der Angabe des Bereitstellungsta-
ges. Die Bekanntmachung ist mit ihrer Bereitstellung im Internet bewirkt. 

(2)  Auf Ersatzbekanntmachungen gem. § 9 Abs. 2 KVG LSA wird unter Angabe 
des Gegenstandes, des Ortes und der Dauer der Auslegung sowie der Öff-
nungszeiten des Rathauses Marktplatz 1, Wernigerode bzw. Neues Rathaus 
Schlachthofstraße 6, Wernigerode, im Amtsblatt spätestens am Tage vor 
dem Beginn der Auslegung hingewiesen. Die Auslegungsfrist beträgt zwei 
Wochen, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist. Die Ersatzbekanntma-
chung ist mit Ablauf des Tages bewirkt, an dem der Auslegungszeitraum 
endet. Gleiches gilt, wenn eine öffentliche Auslegung nach einer anderen 
Rechtsvorschrift erfolgt, die keine besonderen Bestimmungen enthält.

(3)  Auf die bekannt gemachten Satzungen und Verordnungen wird unverzüglich 
im »Wernigeröder Amtsblatt« nachrichtlich unter Angabe der Internetadres-
se, unter der die Satzung oder Verordnung bereitgestellt wurde, hingewiesen. 
Die Satzungen und Verordnungen können im Rathaus, Marktplatz 1 während 
der Öffnungszeiten eingesehen und kostenpfl ichtig kopiert werden.

(4)  Die ortsübliche Bekanntmachung von Bauleitplänen gem. § 3 BauGB er-
folgt, soweit hier bzw. bundes- und landesrechtlich nichts anderes bestimmt 
ist, im Amtsblatt der Stadt Wernigerode unter der Rubrik »Öffentliche Be-
kanntmachungen«. Zusätzlich erfolgt die jeweilige Bekanntmachung im 
Internet auf der Homepage der Stadt Wernigerode unter »Amtliche Be-
kanntmachungen« (https://www.wernigerode.de/Bürgerservice/Bekannt-
machungen-undVergaben/Bekanntmachungen/).

(5)  Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzungen des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse sowie der Ortschaftsräte sowie der Zeitpunkt und die Abstim-
mungsgegenstände der Beschlussfassung im Wege eines schriftlichen oder 

elektronischen Verfahrens nach § 56a Abs. 3 KVG LSA erfolgt im Inter-
net unter folgender Adresse https://www.wernigerode.de/Bürgerservice/
Bekanntmachungen-undVergaben/Bekanntmachungen/. Die Bekanntma-
chung ist mit ihrer Bereitstellung unter der Internetadresse bewirkt.

   Wird die Sitzung gemäß § 56a Abs. 2 KVG LSA als Videokonferenzsitzung 
durchgeführt, so erfolgt in der Bekanntmachung ein Hinweis, in welcher 
Weise der öffentliche Teil der Videokonferenzsitzung verfolgt werden kann.

(6)  Alle übrigen Bekanntmachungen sind im Internet mit Angabe der genauen 
Internetadresse bekanntzumachen. 

§ 19
Sprachliche Gleichstellung

Personen- und Funktionsbezeichnungen gelten für jedes Geschlecht.

§ 20
Inkrafttreten

(1)  Diese Hauptsatzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in 
Kraft.

(2)  Zum gleichen Zeitpunkt tritt die Hauptsatzung der Stadt Wernigerode in der 
Fassung vom 06.05.2021 außer Kraft.

Wernigerode, den 20.06.2024

Kascha
Oberbürgermeister

Genehmigungsvermerk:

Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 10 Abs. 2 
Kommunalverfassungsgesetz Sachsen-Anhalt, Schreiben vom 18.06.2024, AK 
15 12 06 01

Bekanntmachungsvermerk: 

Die vom Stadtrat der Stadt Wernigerode am 02.05.2024 beschlossene Haupt-
satzung der Stadt Wernigerode wurde am 24.06.2024 auf der Internetseite 
der Stadt Wernigerode unter https://www.wernigerode.de/Bürgerdienste/Be-
kanntmachungen/ bekannt gemacht.

Satzung zur Erhebung einer 
Kurtaxe in der Stadt Wernigerode
Auf Grund der §§ 5 und 8 des Kommunalverfassungsgesetzes für das Land 
Sachsen-Anhalt vom 17. Juni 2014, in der jeweils geltenden Fassung, i.V.m. 
§ 9 des Kommunalabgabengesetzes (KAG LSA) vom 13. Dezember 1996 in 
der jeweils geltenden Fassung, hat der Stadtrat der Stadt Wernigerode in sei-
ner Sitzung am 20.06.2024 folgende Satzung zur Erhebung einer Kurtaxe be-
schlossen:

§ 1 Allgemeines

Die Stadt Wernigerode ist mit ihren Ortsteilen Benzingerode, Minsleben, Red-
deber und Silstedt als Erholungsort staatlich anerkannt. Der Ortsteil Schierke ist 
staatlich anerkannter Luftkurort. Zur Deckung ihres Aufwandes für die Herstel-
lung, Anschaffung, Erweiterung, Verbesserung, Erneuerung und Unterhaltung 
ihrer Einrichtungen sowie für Veranstaltungen, die dem Tourismus dienen, er-
hebt die Stadt Wernigerode im Erhebungsgebiet eine Kurtaxe. Das Erhebungs-
gebiet ist das Stadtgebiet und folgende Grundstücke, Grundbuch von Elend, 
Gemarkung Elend, Flur 3, Flurstück 75, Grundbuch von Elend, Gemarkung 
Elend, Flur 3, Flurstück 77, Grundbuch von Schierke, Gemarkung Elend, Flur 
3, Flurstück 78.

(1)  Die Kurtaxe ist unabhängig davon zu zahlen, ob und in welchem Umfang 
Einrichtungen oder Leistungen benutzt oder in Anspruch genommen wer-
den. Ausreichend ist diesbezüglich allein die bestehende Möglichkeit der 
Benutzung der jeweiligen Einrichtungen oder Leistungen. Ferner wird ein 
Anteil der vereinnahmten Kurtaxe als Systembeitrag zum Harzer Urlaubs-
ticket (HATIX) verwendet. Die Erhebung von Gebühren und Entgelten für 
die Benutzung öffentlicher Einrichtungen oder Leistungen nach besonderen 
Vorschriften bleibt unberührt.

Wernigerode, den 20.06.2024

Kascha
Oberbürgermeister

Genehmigungsvermerk:

Genehmigung der zuständigen Kommunalaufsichtsbehörde gemäß § 10 Abs. 2 

Wernigerode, den 20.06.2024
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(2)  Die Stadt Wernigerode bedient sich zur Erhebung und Einziehung der Kur-
taxe der Wernigerode Tourismus GmbH, Marktplatz 10, in 38855 Wernige-
rode. Diese ist berechtigt, zur Erhebung und Einziehung der Kurtaxe Dritte 
zu beauftragen.

§ 2 Zahlungspflichtige

(1)  Zahlungspfl ichtig sind alle Personen, die im Erhebungsgebiet gegen Entgelt 
übernachten ohne dort eine Haupt- oder Nebenwohnung im Sinne der §§ 
7-11 BGB zu haben, und denen die Möglichkeit zur Benutzung der Einrich-
tungen geboten wird. Dazu gehören auch Nutzer von Campingplätzen und 
Wohnmobilstellfl ächen.

(2) Zahlungspfl ichtig sind nicht:

  1.  Personen, die sich nur zur Berufsausübung/Berufsausbildung im Erhe-
bungsgebiet aufhalten.

  2. Kinder bis zur Vollendung des 6. Lebensjahres.

  3.  Schwerbehinderte, deren Grad der Behinderung 100 beträgt und deren 
Begleitperson, soweit die oder der Behinderte auf die Begleitung laut 
amtlichem Ausweis ständig angewiesen ist.

  4.  Das dritte und jedes weitere Kind bei Familien mit mehreren haushalts-
angehörigen Kindern bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.

  5.  Wehr- und Bundesfreiwilligendienstleistende für die Dauer der dienst-
lich begründeten Stationierung im Erhebungsgebiet sowie Personen, 
die ein freiwilliges soziales oder ökologisches Jahr im Erhebungsgebiet 
ableisten.

  6.  Bettlägerige Kranke oder andere Personen, die aus gesundheitlichen 
Gründen nicht in der Lage sind, die touristischen Einrichtungen in An-
spruch zu nehmen.

(3)  Die Voraussetzungen für das Nichtvorliegen der Zahlungspfl icht der Kurtaxe 
sind von denen nachzuweisen, die sich auf das Nichtvorliegen der Zahlungs-
pfl icht berufen.

§ 3 Entstehung der Zahlungspflicht und Höhe der Kurtaxe

(1)  Die Kurtaxe wird nach der Dauer des Aufenthaltes bemessen. An- und Ab-
reisetag rechnen als ein Tag. Die Kurtaxe beträgt täglich pro Person 3,50 
EUR, soweit kein Ermäßigungsgrund gem. § 4 vorliegt. Die Pfl icht zur Ent-
richtung der Kurtaxe entsteht bei Ankunft im Erhebungsgebiet.

(2)  Rückständige Kurtaxe wird im Verwaltungszwangsverfahren beigetrieben. 
Dabei kann sich die Stadt Wernigerode an den Zahlungspfl ichtigen oder den 
Vermieter halten.

§ 4 Ermäßigung, Stundung und Erlass der Kurtaxe

(1)  Für folgende Zahlungspfl ichtige wird die Kurtaxe gemäß § 3 um 50 % er-
mäßigt:

  1. Schwerbehinderte, deren Grad der Behinderung mindestens 50 beträgt.

  2.  Kinder nach Vollendung des 6. und bis zur Vollendung des 18. Lebens-
jahres.

  3.  Teilnehmer an von der Wernigerode Tourismus GmbH anerkannten 
Kongressen, Tagungen und vergleichbaren Veranstaltungen. Der An-
trag ist schriftlich bei der Wernigerode Tourismus GmbH spätestens 14 
Tage vor Reiseantritt zu stellen.

(2)  Das Vorliegen der Voraussetzungen für die Ermäßigung der Kurtaxe ist von 
den Berechtigten nachzuweisen.

(3)  Ist die Einziehung der Kurtaxe nach Lage des Einzelfalles unbillig, kann sie 
ganz oder zum Teil erlassen werden.

(4)  Die Entscheidung über die Billigkeitsmaßnahmen steht unter dem Vorbe-
halt, nach Beurteilung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit im Einzelfall 
zu sozial verträglichen Belastungen zu gelangen.

§ 5 Erhebung der Kurtaxe

(1)  Die nach dieser Satzung für den gesamten Aufenthalt fällige Kurtaxe ist bei 
Anreise fällig und vom Zahlungspfl ichtigen bei der Wernigerode Tourismus 
GmbH zu zahlen, sofern die Einziehung nicht gemäß § 6 durch den gewerb-
lichen oder privaten Vermieter erfolgt.

(2)  Die Zahlungspfl ichtigen haben der Wernigerode Tourismus GmbH bzw. 
dem Vermieter die für die Erhebung einer Kurtaxe erforderlichen Auskünfte 
(Vor- und Zuname, Geburtsdatum, Anschrift der Hauptwohnung, An- und 
Abreisetag und evtl. Befreiungsgründe) zu erteilen.

(3)  Als Zahlungsnachweis wird eine auf den Namen des Zahlungspfl ichtigen 
ausgestellte Quittung ausgegeben.

§ 6 Pflichten der gewerblichen und privaten Vermieter

(1)  Wer Personen gegen Entgelt beherbergt, ist verpfl ichtet, dies der Werni-
gerode Tourismus GmbH mitzuteilen und die fällige Kurtaxe von dem Zah-
lungspfl ichtigen einzuziehen. Dies gilt auch für die Vermietung auf Cam-
pingplätzen und Wohnmobilstellfl ächen. Die eingenommene Kurtaxe von 
gewerblichen Vermietern ist grundsätzlich spätestens zum 15. des Folgemo-
nats, von privaten Vermietern spätestens am 15. Kalendertag nach Quartal-
sende an die Wernigerode Tourismus GmbH abzuführen.

(2)  Die Meldung der Daten erfolgt digital über das durch die Wernigerode Tou-
rismus GmbH benannte Kurbeitragsabrechnungssystem. 

(3)  Die Vermieter haben auf Verlangen der Wernigerode Tourismus GmbH je-
derzeit über die Anzahl der Gäste, deren Verweildauer und deren Zahlungs-
pfl icht Auskunft zu erteilen. Die Wernigerode Tourismus GmbH hat insoweit 
ein Einsichtsrecht in die Beherbergungsunterlagen der Vermieter.

(4)  Diese Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe der Stadt Wernigerode ist 
den Zahlungspfl ichtigen hinreichend zugänglich zu machen (Aushang, Aus-
legung).

§ 7 Rückzahlung von Kurtaxe

(1)  Bei vorzeitigem Abbruch des Aufenthaltes wird die nach Tagen berechnete 
Kurtaxe anteilig auf Antrag erstattet. Die Rückzahlung erfolgt an den Zah-
lungspfl ichtigen. Der Vermieter hat die vorzeitige Abreise zu bescheinigen.

(2)  Der Anspruch auf Rückzahlung erlischt einen Monat nach der Abreise des 
Zahlungspfl ichtigen aus der Unterkunft, in welcher der Zahlungspfl ichtige 
seinen Aufenthalt im Erhebungsgebiet begonnen hat.

§ 8 Widerspruch gegen die Heranziehung zur Entrichtung der Kurtaxe

Gegen die Heranziehung zur Entrichtung der Kurtaxe kann der Gast innerhalb 
eines Monats nach Fälligkeit schriftlich oder mündlich zur Niederschrift Wider-
spruch bei der Stadt Wernigerode, Marktplatz 1, 38855 Wernigerode, einlegen. 
Der Widerspruch hat keine aufschiebende Wirkung

§ 9 Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne des §16 Abs. 2 KAG LSA handelt, wer:

(1)  als Zahlungspfl ichtiger gemäß § 2 Abs. 1 der Pfl icht zur Entrichtung der 
Kurtaxe schuldhaft nicht nachkommt,

(2) als gewerblicher bzw. privater Vermieter,

  1.  entgegen § 6 Abs. 1 die Meldepfl icht nicht erfüllt, Kurtaxe nicht ein-
zieht, nicht rechtzeitig abrechnet und nicht rechtzeitig entrichtet,

  2.  entgegen § 6 Abs. 3 die erforderlichen Auskünfte nicht erteilt und Ein-
sichtnahmen in die Beherbergungsunterlagen verweigert,

  3.  entgegen § 6 Abs. 4 die Satzung über die Erhebung einer Kurtaxe den 
Zahlungspfl ichtigen nicht hinreichend zugänglich macht,

  4.  sonstige Vorschriften dieser Satzung nicht erfüllt, die der Sicherung der 
Erleichterung der Erhebung der Kurtaxe dienen.

(3)  Jede dieser Ordnungswidrigkeiten kann mit einer Geldbuße von bis zu 
10.000,00 € geahndet werden.

(4) Die zuständige Verwaltungsbehörde ist die Stadt Wernigerode.

§ 10 In-Kraft-Treten

Diese Satzung tritt am 01.01.2025 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung zur 
Erhebung einer Kurtaxe in der Stadt Wernigerode vom 01.10.2017 außer Kraft.

Wernigerode, den 27.06.2024

Kascha
Oberbürgermeister

Bekanntmachungsvermerk:

Die vom Stadtrat der Stadt Wernigerode am 20.06.2024 beschlossene Satzung 
zur Erhebung einer Kurtaxe in der Stadt Wernigerode am 28.06.2024 auf der 
Internetseite der Stadt Wernigerode wurde unter https://www.wernigerode.
de/Bürgerdienste/Bekanntmachungen/ bekannt gemacht.

Wernigerode, den 27.06.2024

Kascha
Oberbürgermeister

Wernigerode, den 27.06.2024
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DEZERNAT II – STADTENTWICKLUNG

Absicht einer Einziehung gemäß 
StrG LSA § 8 (4) – Teilstück der 
Kruskastraße
Die Stadt Wernigerode beabsichtigt, nach erfolgter Abwägung das Teilstück 
der Kruskastraße, welches die Brücke Kruskastraße umfasst, gelegen in der Ge-
markung Wernigerode, Flur 27, mit einer Gesamtfl äche von 120 m², Holtemme 
Flusskilometer 36+676 (Koordinaten nach GMS: 51°49›57.3«N 10°46›37.5«E), 
einzuziehen.

Das Teilstück der Kruskastraße kann nach StrG LSA § 8 (2) eingezogen werden, 
wenn überwiegende Gründe des öffentlichen Wohles gegeben sind.

Diese ergeben sich vorliegend aus dem notwendigen Hochwasserschutz: Die 
Brücke Kruskastraße wurde durch ihren niedrigen Überbau vom Landesbe-
trieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt als Ab-
fl usshindernis ausgewiesen. Die Simulationen und Auswertungen zeigen die 
Notwendigkeit, den Durchfl uss am Brückenbauwerk zu steigern. Es gibt kein 
milderes Mittel als den Rückbau der Brücke und die Einziehung des Teilstücks 
der Kruskastraße. Belange der Straßeneigenschaft, insbesondere Verbindungs-, 
Erschließungs- und Anliegergebrauch, lassen sich kompensieren.

Die Absicht der Einziehung wird öffentlich bekanntgemacht, um die Gelegen-
heit zu Einwendungen zu geben. Einwendungen können bis zum 08.10.2024 
gerichtet werden an: 

Stadt Wernigerode, SG 23.4, Marktplatz 1, 38855 Wernigerode.

Die zum Vorgang gehörenden Unterlagen liegen vom 08.07.2024 bis zum 
08.10.2024 bei der Stadt Wernigerode, Schlachthofstraße 6, 38855 Wernige-
rode, Zi. 220, öffentlich aus und können während der üblichen Dienstzeiten 
eingesehen werden.

Stadt Wernigerode 04.07.2024

Tobias Kascha
Oberbürgermeister

SONSTIGES

Bekanntmachung
Das Amtsblatt Nr. 3 vom 30. April 2024 der öffentlichen Ver- und Entsorgungs-
unternehmen im Landkreis Harz ist erschienen und kann auf der Internetseite 
des Wasser- und Abwasserverbandes Holtemme-Bode unter www.wahb.eu 
heruntergeladen werden.

Stadt Wernigerode 04.07.2024

Tobias Kascha
Oberbürgermeister

Stadt Wernigerode 04.07.2024

Projektförderung für den ländlichen Raum sehr begehrt
Lokale Aktionsgruppe Harz startet weiteren Projektaufruf 
Nicht alle eingereichten Projekte des ersten Pro-
jektaufrufs der Lokalen Aktionsgruppe Harz konn-
ten berücksichtigt werden. Das Budget war deut-
lich überzeichnet. Daher gibt es nun eine neue 
Chance für Privatpersonen, Vereine, Unternehmen, 
Kommunen und sonstige Körperschaften des öf-
fentlichen Rechts, ihre Projektideen einzureichen. 
Die Projektsteckbriefe müssen spätestens bis zum 
11.08.2024 bei der Regionalmanagerin der Lokalen 
Aktionsgruppe Harz Isabel Reuter von der Landge-
sellschaft Sachsen-Anhalt mbH vorliegen. 

LEADER/CLLD ist eine EU-Fördermethode für 
den ländlichen Raum, die sich aus verschiedenen 

Fördertöpfen speist. Die Lokale Aktionsgruppe 
Harz umfasst die Städte Blankenburg, Ilsenburg, 
Oberharz am Brocken, Wernigerode und die Ge-
meinde Nordharz. 

Projektträger aus diesem Gebiet können Ideen 
in drei Bereichen vorschlagen. Der Bereich Bevöl-
kerung und Bürgerschaft umfasst z. B. die Nach-
wuchsförderung von Vereinen, die Verbesserung 
der Alltagsmobilität und der Jugendarbeit oder 
Initiativen zur kulturellen Bildung. Im Bereich In-
frastruktur und Daseinsvorsorge geht es z. B. um 
die Sicherung der Gesundheitsversorgung, die Ver-
besserung von Sport- und Freizeitangeboten, die 

generationengerechte Gestaltung des Wohnum-
feldes oder den Ausbau erneuerbarer Energien. Im 
Bereich Wirtschaft und Tourismus können Projekte 
gefördert werden, bei denen z. B. Schulen und Un-
ternehmen zusammenarbeiten, regionale Produkte 
unterstützt, touristische Erlebnisangebote geschaf-
fen oder Naturerlebnis- und Freizeitangebote wei-
terentwickelt werden. 

Alle eingereichten Projekte werden mittels ein-
heitlicher Kriterien bewertet. Das Entscheidungs-
gremium der Lokalen Aktionsgruppe Harz aus Ver-
tretern von u. a. Kommunen, Vereinen und Unter-
nehmen beschließt dann am 27.08.2024 darüber, 
welche Vorhaben gefördert werden sollen. Danach 
erfolgt die Antragstellung an die Bewilligungsbe-
hörden. Die Förderung kann je nach Förderschwer-
punkt zwischen 50 % und 90 % der Gesamtkosten 
betragen. Das Budget für den Projektaufruf liegt 
insgesamt bei 2 Mio. Euro. 

Für eine kostenfreie Beratung steht die Regi-
onalmanagerin der Lokalen Aktionsgruppe Harz 
Isabel Reuter unter Telefon 0391 7361712 und 
per E-Mail unter reuter.i@lgsa.de zur Verfügung. 
Für weitere Informationen und zum Download des 
Projektsteckbriefs: www.lag-harz.de //
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www.apotheke-wernigerode.de

Nach fast dreijähriger Schließung freuen wir uns 
sehr, dass wir den Apothekenbetrieb zum 4. Quartal 
2024 endlich wieder aufnehmen können. Wir kön-
nen es kaum erwarten, all unsere treuen Kundinnen 
und Kunden wiederzusehen und Sie direkt vor Ort 
in der Ilsenburger Straße wieder mit Arzneimitteln 
versorgen zu dürfen. Ihr Apothekenteam

WIEDERERÖFFNUNG!!!

Ilsenburger Str. 42
38855 Wernigerode

FIT und KONZENTRIERT 
in die Schule! Leichter 
lernen mit Naturdüften.
Dufte Schule® Masterscent – 
Der ideale Begleiter für die 
Schule, Uni oder am Arbeitsplatz. 
Der belebende Duft aus Zitrone, 
Lavendel und Orange steigert die 
Aufmerksamkeit, wirkt motivierend und för-
dert auf natürlichem Wege die Konzentration. 

Besuchen Sie uns 
auf eine Schnupper-
probe und lassen 
Sie sich von uns 
beraten!

Ihr Apothekenteam

„Dufte Schule“

Nach fast dreijähriger Schließung freuen wir uns 

dert auf natürlichem Wege die Konzentration. dert auf natürlichem Wege die Konzentration. 
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EIN THEATERSTÜCK
ZUM THEMA 

ACHIM CONRAD SCHAUSPIELER
BERND SASS regie

DU 
BIST 
MEINE 
MUTTER

stück von joop admiraal
deutsch von monika Thé

vorstellung
24. september 2024
17:30 uhr
volkslichtspiele wernigerode
einlass 16.30 uhr mit sektempfang
dauer ca. 70 min mit gesprächsrunde

kartenpreis: 20,- €
vorverkauf im seniorenheim burgbreite /
seniorenheim sankt georg
telefon 03943 92 08 88

VERANSTALTER:
Eine Kooperation zwischen dem DaS Theater und dem moving theatre.

DEMENZ

Frauen-Film-Reihe im Kino 
Volkslichtspiele
Mit Förderung durch das Land Sachsen-Anhalt veranstaltet das Frauenzentrum 
Wernigerode 2024 eine Frauen-Film-Reihe. Insgesamt sechs Filmvorführungen 
sind in Zusammenarbeit mit dem Kino Volkslichtspiele geplant. Gezeigt werden 
vornehmlich Filme von Frauen über Frauen.

Die nächste Veranstaltung fi ndet am Dienstag, 13.08.2024, um 19.00 Uhr 
statt. Gezeigt wird der Film »Der Zopf« von Laetitia Colombani, eine internati-
onale Koproduktion aus dem Jahr 2023.

 Der Film erzählt die Geschichte dreier Frauen an drei verschiedenen Orten 
der Erde. In unterschiedlichen Situationen kämpfen sie um ihre Freiheit: Die 
Unberührbare Smita träumt in Nordindien davon, ihrer Tochter eine Schulbil-
dung ermöglichen zu können. Auf Sizilien steht Giulia vor dem Untergang ihres 
Familienunternehmens. Und die kanadische Anwältin Sarah erfährt kurz nach 
einem großen Karrieresprung, dass sie schwer krank ist…

Eine Anmeldung ist erforderlich. Diese ist möglich direkt im Frauenzentrum, 
Marktstr. 11, oder telefonisch unter 03943-626012 bzw. per Mail unter Frau-
enzentrumWR@web.de //

Sommerlauf, Filmmusik-Konzert und Endurothon – 
ein aufregender August in der Schierker Feuerstein Arena
Die Sommersaison in der Schierker Feuerstein 
Arena ist im vollen Gange. Und in diesem Jahr 
sind im August wieder spannende Events geplant. 
Den Auftakt macht am 3. August die Schierker 
Biathlon-Challenge, gefolgt vom Schierker Som-
merlauf am 10. August, dem Filmmusik-Konzert 
am 18. August und dem Endurothon-Wettkampf 
am 24. August.

22. Schierker Sommerlauf
Der Schierker Sommerlauf ist ein Waldlauf für Jung 
und Alt. Gestartet wird in der Schierker Feuerstein 
Arena und führt durch die schöne Natur am Win-
terberg. Der Wettbewerb wird gestaffelt in Distan-
zen von 1 km für die jüngsten Teilnehmer, den 4 
km langen Winterberglauf sowie den 8 km langen 
Hauptlauf, der zweimal über die Winterbergrunde 
führt. Allen Laufbegeisterten wird ein tolles Rah-
menprogramm geboten sowie ermäßigter Eintritt 
für die Sommerangebote in der Arena. 

Filmmusik-Konzert mit den 
Harzer Sinfonikern
Wer es eher musikalisch mag, ist am 18. August 
zum Filmmusik-Konzert in der Arena genau richtig. 
Ab 18 Uhr begeben sich dort die Harzer Sinfoniker 

auf ihre traditionelle Sommerreise. Mit wunderba-
rer Musik, humorvoller Moderation und beeindru-
ckendem Gesang begeistern die Harzer Sinfoniker 
erstmals unter dem Dach der Schierker Feurstein 
Arena.

Endurothon – MTB-Radrennen 
in Schierke
Abschließend für den August fi ndet am 24. Au-
gust das Endurothon Schierke statt. Hier können 
am Samstag alle Radsportler und Klappradhelden 
ab 07:30 Uhr zeigen was sie können. Neben den 
sportlichen Höhepunkten sorgt auch eine Bike-
Expo für beste Unterhaltung bis am Nachmittag 
die Kleinsten bei dem Kids Race starten. Anschlie-
ßend gehört die Bühne den Klappradsportlern, die 
ihre Performance nicht immer nur im sportlichen 
Bereich sehen. Zwischen Siegerehrung und Klapp-
Night lädt die Schierker Feuerstein Arena auf das 
ein oder andere Kaltgetränk ein. 

Egal ob Veranstaltung oder das tagtägliche An-
gebot wie Minigolfen, Rollschuhlaufen, Inlinern, 
Bouldern, Trampolinspringen, Tischtennis, Tisch-
kicker, XXL-Spiele spielen oder Hüpfparcours – es 
ist ein Erlebnis für die ganze Familie, die Arena zu 
besuchen. 

Tagesaktuelle Informationen zu allen Veranstal-
tungen und Öffnungszeiten der Schierker Feuer-
stein Arena fi ndet man auf der Homepage www.
schierker-feuerstein-arena.de/veranstaltungen 
oder auf Facebook und Instagram. //

Endurothon: © Josephine Hedderich

Frauenzentrum in der Marktstraße 11
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Der Rettungswagen (RTW) zu Besuch in der Kita
Seit einiger Zeit dreht sich in der Kita »Kleine Strol-
che« in Reddeber alles um ihr jüngstes Projekt 
»RTW« – das Thema Erste Hilfe und den Rettungs-
wagen. Während des Projektes erarbeiten sich die 
Kinder viel Wissenswertes zum Thema.

Was macht eigentlich der Rettungsdienst, was 
gehört in einen Rettungswagen, und wie können 
schon Kinder bei einem Notfall helfen? Dies und 
andere spannende Fragen konnten die Kinder dem 
Notfallsanitäter Ronny Leseberg vom Eigenbetrieb 
Rettungsdienst des Landkreises Harz stellen, als er 

mit einem echten Rettungswagen zu Besuch in die 
Kita kam. Fragen über Fragen, welche Ronny ge-
duldig und kindgerecht beantwortete und damit 
die Kinder ins Staunen versetzte.

Den Erzieherinnen und Kindern wurden viele 
interessante Arbeitsutensilien gezeigt. Sie schauten 
sich einen Notfallkoffer genau an, lernten die Not-
fallnummer kennen. Verschiedene Verletzungen 
wurden besprochen, wie könnte man Unfälle gar 
verhindern, damit man selbst nicht zu einem Notfall 
wird. Anschaulich wurden einige Erste-Hilfe-Maß-
nahmen erklärt und geübt, wie z.B. Pflaster kleben, 
kleine Wundverbände und die stabile Seitenlage. 
Gemeinsam wurde erarbeitet, wie man sich bei ei-
nem Unfall verhalten kann und wie wichtig es ist, 
Ruhe zu bewahren. 

Nachdem alle wichtigen Fragen geklärt waren, 
wurde der RTW genau untersucht. Dabei durften 
die Kinder auch selbst testen, wie schwer der Not-
fallkoffer ist oder wie bequem eine Trage sein kann. 
Auch hier erklärte Ronny alles ganz geduldig und 
nahm so hoffentlich dem ein oder anderen Kind die 
Angst davor, selbst einmal mit dem Rettungswagen 
fahren zu müssen. Natürlich durfte das Highlight 
nicht fehlen: einmal das blinkende Blaulicht genau 
anzuschauen und das Martinshorn erklingen zu 
lassen.

Um das Projekt zu einem gelungenen Abschluss 
zu bringen, besichtigten Erzieherinnen und Kin-
der der Kita »Kleine Strolche« in der Folgewoche 
die Feuerwehrtechnische Zentrale in Wernigerode 
(FTZ) und die Rettungswache Wernigerode.

Die kleinen und großen »Strolche« bedanken 
sich besonders bei Ronny Leseberg und David Eh-
lers für ihre Geduld und Unterstützung. Alle hatten 
sehr viel Freude an diesen Tagen. // A. Meixner, 
Kita »Kleine Strolche« Reddeber

30 Jahre Kindertagesstätte Silstedt 
Am 17. Mai 2024 feierte die Kindertagesstätte 
»Benjamin Blümchen« ihr 30-jähriges Jubiläum. 
Es war ein tolles Fest für alle Kinder, Eltern, Mit-
arbeitenden, ehemalige Mitarbeitenden und Gäste. 
»Gemeinsam mit dem Spielmannszug Silstedt, der 
uns stets musikalisch unterstützt, sind die Kinder 
auf das Kita-Gelände gekommen und haben musi-
kalisch das Fest eingeleitet«, berichtet Sylvia Ober-
beck, stellvertretende Kita-Leiterin. »Mit einem 
kleinen Programm überraschten wir Eltern, Gäste 
und den Ortsbürgermeister Karl-Heinz Mänz. Am 
Nachmittag kam Oberbürgermeister Tobias Ka-
scha, um zu gratulieren.«

Im Anschluss konnten die Kinder an verschiede-
nen Angeboten teilnehmen. Weitere Unterstützung 

erhielt die Kita von der Freiwilligen Feuerwehr Sil-
stedt, die ihre Räumlichkeiten zur Verfügung stellte 
und für die Ausgabe von Speisen und Getränken 
sorgte. Highlight war das große Feuerwehrauto, 
das die Kinder bestaunen durften. Auch der Förder-
verein der Grundschule »Henning Calvör« und der 
Kita »Benjamin Blümchen« unterstützte mit einem 
Aktionsstand. Eine große Überraschung bereitete 
Frau Kerstin Nagy vom »Louisen-Café« Wernigero-
de allen Kindern, indem sie jedem Kind eine Kugel 
Eis spendierte.

Allen beteiligten Helfern gilt ein großes Danke-
schön! // Sylvia Oberbeck, stellvertretende Leite-
rin im Namen des Teams der Kita »Benjamin Blüm-
chen« Silstedt

Spannender Ausflug in den Harz 
Ausgerüstet mit Wanderschuhen und Wanderruck-
sack ging es am frühen Morgen des 03. Juni 2024 
für die Kinder der ältesten Gruppe aus der Kinder-
krippe »Lindenberg« mit der Harzer Schmalspur-
bahn nach Drei Annen Hohne. Schon die Fahrt mit 
der Dampflok war für alle ein riesengroßes Erlebnis 
und Abenteuer. 

Vom Bahnhof in Drei Annen Hohne ging es zu 
Fuß weiter über den Löwenzahnpfad in Richtung 
Hohnehof. Unterwegs gab es viele interessante 
und spannende Sachen zu entdecken, wie Tier-
spuren, große Baumstämme, viele Beerensträucher 
und Kräuterpflanzen und ein großes Tierpuzzle zum 
Drehen. Auf der Wiese entdeckten die Kinder die 
große Eule. Sofort wurde ausprobiert, wie viele Kin-
der im Bauch der Eule Platz finden konnten. 

Die nächste Herausforderung für die Kinder war 
die Weitsprunganlage. Mit Schwung und Tempo 

sind die Kinder und die Erzieherinnen so weit wie 
z.B. ein Fuchs oder ein Hase gesprungen. 

Weiter ging es Richtung Hohnehof, wo die 
Gruppe von Ranger Robby und den Mitarbeite-
rinnen freudig begrüßt wurde. Nach einer kleinen 
Pause und Stärkung haben die Kinder die Außen-
anlagen und den tollen Spielplatz ausgiebig erkun-
det, die Spielmöglichkeiten entdeckt und genutzt. 

Ranger Robby zeigte und erzählte den Kindern 
viel Wissenswertes. Auf Bildern und Karten haben 
die Kinder die Tiere des Waldes erkannt und be-
nannt. Als Höhepunkt durfte jedes Kind das große 
Geweih in den Händen halten. Als Stärkung für den 
Rückweg gab es für die Kinder von den Mitarbeite-
rinnen des Hohnehofes gebackene lecker duftende 
und schmeckende Waffelherzen. Dann ging es mit 
der Harzer Schmalspurbahn wieder zurück nach 
Wernigerode. 

Die Kinder und das Team der Kinderkrippe »Lin-
denberg« bedanken sich ganz herzlich bei den Mit-
arbeiterinnen des Hohnehofes und den Eltern, die 
diesen Ausflug ermöglicht haben! //
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// Bildung
Informationen  
im Internet auf  
https://twitter.
com/Jug_ 
Wernigerode

KONTAKT

Amt für Jugend, Senioren,  
Soziales, Stadtjugendpflege 
Wernigerode, Marktplatz 1, 
Dienstgebäude Schlacht   hof-
straße 6, 38855 Wernige- 
rode, Sanja Schlicht //  
Tel. 03943-654 517 //  
stadtjugend@wernigerode.de

KINDER- UND 
JUGENDHAUS CENTER

Halberstädter Straße 70, 
Wernigerode
Telefon 0 39 43-2 22 91 //  
Mobil 0172-1869679 //  
jhcenter@wernigerode.de // 
jugendhaus-center@web.de // 
Mario Schmidt, Angelique 
Triebe

Im Kinder- und Jugendhaus 
»Center« warten viele span-
nende und lustige Kreativ-, 
Spiel-, Sport- und Freizeit-
nachmittage und -abende 
auf euch. Auch wenn ihr 
Fragen oder Sorgen habt, 
findet ihr hier immer einen 
Ansprechpartner, der euch 
weiterhilft.

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag
13:30 – 21:00 Uhr

Dienstag
13:30 – 21:00 Uhr

Mittwoch
13:30 – 21:00 Uhr

Donnerstag
13:30 – 21:00 Uhr

Freitag
13:30 – 22:00/23:00 Uhr

Sonnabend
jeden letzten Samstag im Mo-
nat 13:30 – 22:00/23:00 Uhr

JUGENDCLUB HARZBLICK

Heidebreite 4, Wernigerode
Telefon 0 39 43-63 36 61 // 
jtharzblick@wernigerode.de 
// Ansprechpartner: Marcel 
Völkel, Cyril Slawski, Theo 
Drescher

Der Jugendtreff Harzblick lädt 
Kinder und Jugendliche regel-
mäßig zu vielen verschiede-
nen Kreativ-, Spiel- und 
Sportangeboten ein. Auch 
wenn ihr Fragen oder Sorgen 
habt, findet ihr hier immer ei-
nen Ansprechpartner, der 
euch weiterhilft.

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag 
13:30 – 21:00 Uhr

Dienstag 
13:30 – 21:00 Uhr

Mittwoch 
13:30 – 21:00 Uhr

Donnerstag 
13:30 – 21:00 Uhr

Freitag 
13:00 – 22:00 Uhr

erster und dritter Samstag  
im Monat           
13:30 – 22:00 Uhr

JUGENDTREFF SILSTEDT

Harzstraße 26 a, Silstedt
Telefon 0 39 43-24 97 52 // 
jens.lux@wernigerode.de // 
Ansprechpartner: Jens Lux

Im Jugendtreff Silstedt finden 
Kinder und Jugendliche viel-
seitige Freizeitmöglichkeiten. 
Gesprächsrunden, Kochen, 
Hüttenfreizeiten, Angeln, Sport 
und Spiel sind einige der An-
gebote im Club. Dem Wetter 
entsprechend und nach euren 
Wünschen werden auch immer 

kurzfristig Ausflüge organisiert 
(z.B. im Sommer Besuch im 
Freibad oder im Winter Rodeln 
im Oberharz) – alle Infos hierzu 
direkt im Treff oder telefonisch 
sowie über die WhatsApp-
Gruppe des Jugendtreffs. Für 
Beratung und Hilfe bei persönli-
chen Problemen steht euch der 
Clubleiter gern zur Verfügung.

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag 
13:30 – 21:30 Uhr

Dienstag 
13:00 – 19:00 Uhr

Mittwoch 
14:00 – 21:30 Uhr begleitete 
Selbstverwaltung

Donnerstag 
14:00 – 21:30 Uhr begleitete 
Selbstverwaltung

Freitag 
14:00 – 23:00 Uhr

Sonnabend 
14:00 – 23:00 Uhr entspre-
chend Angebot bzw. begleite-
te Selbstverwaltung

JUGENDTREFF 
BENZINGERODE

Schützentor, Benzingerode
Telefon 0 39 43-24 97 16 // 
jens.lux@wernigerode.de // 
Ansprechpartner: Jens Lux

Der Jugendtreff Benzingerode 
bietet vielseitige Freizeitmög-
lichkeiten für Kinder und Ju-
gendliche an. Gesprächsrun-
den, Kochen, Hüttenfreizeiten, 
Angeln, Sport und Spiel sind 
einige der Angebote im Club. 
Dem Wetter entsprechend und 
nach euren Wünschen werden 
auch immer kurzfristig Ausflü-
ge organisiert (z.B. im Sommer 
Besuch im Freibad oder im 
Winter Rodeln im Oberharz) – 
alle Infos hierzu direkt im Treff 
oder telefonisch sowie über 
die WhatsApp-Gruppe des Ju-
gendtreffs. Für Beratung und 

Hilfe bei persönlichen Proble-
men steht euch der Clubleiter 
gern zur Verfügung.

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag
geschlossen

Dienstag
geschlossen

Mittwoch
14:00 – 21:00 Uhr

Donnerstag
14:00 – 21:30 Uhr

Freitag
geschlossen

Sonnabend
entsprechend Angebot  
14:00 – 23:00 Uhr

JUGENDCLUB SCHIERKE

Kirchberg 7,38879 Wernige-
rode OT Schierke 
Nicole Mues, 
Telefon 0170-3516443

Für Kinder ab 6 Jahre, die Lust 
haben auf Freunde treffen, 
Quatschen, Chillen, Musik 
hören, Kicker, Tischtennis, 
Ausflüge u.v.m. Kommt gern 
einfach vorbei, ohne Anmel-
dung!

ÖFFNUNGSZEITEN

Montag 16:30 – 19:00 Uhr 
Mittwoch 16:30 – 19:00 Uhr

STREETWORK

Schlachthofstraße 6,  
Wernigerode // Theo Drescher 
// Telefon 0172-1879028 // 
Cyril Slawsk // Telefon 0172-
1870140 // stadtjugend@wer-
nigerode.de // Ansprechpart-
ner: Theo Drescher

JUGENDCAFÉ  
SCHIEFES HAUS

Keller Schiefes Haus,  
Klintgasse 5, Wernigerode
Telefon 03943-6306228 

JuCa e. V. // jugendcafe.wer-
nigerode@gmail.com

ÖFFNUNGSZEITEN

Mo, Di, Mi, Do, Sa 
 15:00 – 20:00 Uhr
Fr  18:00 – 23:00 Uhr

EVANGELISCHES JUGEND-
BEGEGNUNGSZENTRUM

Johann-Sebastian-Bach- 
Straße 40, Wernigerode
Telefon 03943-6698688 //  
E-Mail: jbz@ev-kirche-werni-
gerode.de // www.ev-kirche-
wernigerode.de/begegnen/ju-
gendliche/jugendbegegnungs-
zentrum/ u. https://www.ins-
tagram.com/jbz_wernigerode/

REGELMÄSSIGE ANGEBOTE:

Mittwoch 

19:00 Uhr Jugendkreis 
Donnerstag 
18:30 – 20:00 Uhr Teenie-
Treff 

Aktuelle Veranstaltungen, 
Ausflüge, Workshops oder 
Freizeiten werden auf den o.a. 
Homepages veröffentlicht.

KINDERAKADEMIE HARZ

Internationaler Bund
Feldstraße 7 a, Wernigerode
Telefon 03943-625481 //  
Fax 03943-625438 
kinderakademie-harz@ib.de //  
https://www.internationaler-
bund.de/standort/211605

SCHÜLERFREIZEIT- 
ZENTRUM WERNIGERODE

Internationaler Bund
Feldstraße 7 a, Wernigerode
Telefon 03943-625480 // 
für Anmeldungen: 03943-
632748 // E-Mail: sfz-wern@
ib.de // www.internationaler-
bund.de/angebot/1089/

// Soziales
IB FAMILIENZENTRUM 
WERNIGERODE

Große Dammstraße 38 b
Tel. 0160-97084381 //
sarah.schumann@ib.de // 
www.facebook.de/Familien-
zentrum.Wernigerode

VERANSTALTUNGEN

Montag
08:00 – 14:00 Uhr Offene 
Sprechstunde für Familien 
und Senioren bei sämtlichen 
Fragen // 09:30 – 11:00 Uhr 

Gemeinsames Singen – in 
gemütlicher Runde werden 
Volks- und Küchenlieder 
gesungen (Termin auf Nach-
frage) // 15:00 – 16:00 Uhr 
Jugendmigrationsdienst im 
Quartier // 15:00 – 17:00 
Uhr Quartiersmanagement 
– Unterstützung bei Proble-
men, Fragen, Anregungen im 
Quartier Stadtfeld // 18:00 – 
20:00 Uhr »Sprung ins Leben« 
– Helfen durch Erfahrung 
– Selbsthilfegruppe Sucht und 
Depression

Dienstag
09:00 – 11:00 Uhr Handar-

beitstreff – Sticken, Stricken 
und Häkeln in geselliger  
Runde (Sie bringen Ihre  
Materialien mit) // 10:00 
– 11:30 Uhr Offene Krabbel-
gruppe – Treff für Eltern mit 
Babys und Kleinkindern // 
11:30 – 14:30 Uhr Nähtreff – 
Gemeinsam nähen, Austausch 
über verschiedene Techniken 
(Sie bringen Ihre Materialien 
und Nähmaschine mit) // 
15:00 – 16:00 Uhr Hausauf-
gabenhilfe – Unterstützung 
bei der Bewältigung der Haus-
aufgaben (für Grundschüler 
Klasse 1 – 4)

Mittwoch 
10:00 – 11:00 Uhr Treff für 
Frauen (mit Migrationshinter-
grund) – bei Kaffee und Kek-
sen kann sich ausgetauscht 
und ggf. Deutsch gelernt 
werden 

Donnerstag
09:00 – 10:00 Uhr Stillgruppe 
»Milchcafé« Wernigerode 
mit Still- und Laktationsbe-
ratung // 09:30 – 11:00 Uhr 
Seniorentreff – die »guten, 
alten Zeiten« wiederaufleben 
lassen und neue Kontakte 
knüpfen // 09:30 – 11:00 Uhr 
Smartphoneberatung (Termin 

auf Nachfrage) – Beratung 
und Hilfe bei sämtlichen Fra-
gen rund um Handy, Tablet, 
Laptop etc. // 14:00 – 16:00 
Uhr Sprechstunde für hörbe-
hinderte Menschen (Termin 
auf Nachfrage) – Beratung in 
Gebärdensprache // 15:00 
– 16:00 Uhr Sprechstunde 
Jugendmigrationsdienst im 
Quartier (Termin auf Nach-
frage)

Freitag
09:00 – 10:00 Uhr Aktiv im 
Alter (Termin auf Nachfrage) 
– Bleiben Sie mit gezielten 
Bewegungen fit im Alter
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KINDERSCHUTZBUND 
HARZKREIS E. V.

im Familienzentrum
Große Dammstraße 38 b
Anfragen unter:
Tel. 0174-9072149 
kinderschutzbund.harz@gmail.
com, www.kinderschutzbund-
harz.de/ 

VERANSTALTUNGEN

jeden Dienstag
10:00 – 11:30 Uhr

und jeden Mittwoch
16:00 – 17:30 Uhr Kleider-
kammer des Kinderschutzbun-
des – Beratung für Eltern, 
Ausgabe von Kleidung

SENIORENVERTRETUNG 
DER STADT 
WERNIGERODE E.V.

Senioren- und Familienhaus
Steingrube 8
seniorenvertretung-stadt@
wernigerode.de 

VERANSTALTUNGEN

Donnerstag, 01. August 2024
14:00 Uhr Klönnachmittag – 
sich einfach treffen, bei einer 
Tasse Kaffee, Menschen tref-
fen und miteinander ins Ge-
spräch kommen – Seniorinnen 
und Senioren sind herzlich ein-
geladen! / Ort: Senioren- und 
Familienhaus, Steingrube 8, 
Wernigerode

Vorschau:
Mittwoch, 25. Sept.2024
13:30 Uhr Generationenkon-
zert für Senioren / Ort: Kon-
zerthaus Liebfrauen / Karten 
in der Touristinformation 
Wernigerode

SOVD SOZIALVERBAND 
DEUTSCHLAND E.V.

Kreisverband Wernigerode
Heltauer Platz 1
Tel. 03943-632631
info@sovd-wernigerode.de

SPRECHSTUNDE

13. August 2024 / 20. August 
2024 / 27. August 2024 
jeweils 16:00 – 17:30 Uhr in 
der Geschäftsstelle Heltauer 
Platz 1, 38855 Wernigerode
Um Wartezeiten zu vermeiden 
bitten wir um telefonische 
Anmeldung.

VERANSTALTUNGEN

Samstag, 03. August 2024
ab 12:00 Uhr Traditionelles 
Sommerfest, Ort: Heltauer 
Platz 1, Wernigerode / An-
meldungen ab sofort möglich

SENIOREN- UND FAMILIEN-
HAUS WERNIGERODE

Steingrube 8
Tel. 03943-605044
Sommerpause und Schließzeit 
vom 12. bis 30. August 2024

REGELMÄSSIGES

Montag
10:00 Uhr Schach // 14:00 
Uhr Spielnachmittag // 17:00 
Uhr Selbsthilfegruppe für 
Menschen mit Depressionen 
und Suchtbetroffene // 17:30 
Uhr Yoga // 19:00 Uhr Män-
nergesangsverein Hasserode

Dienstag
09:30 Uhr Alte Handarbeits-
technik // 10:00 Uhr Kreativ-
kreis // 10:00 Uhr Gymnastik 
// 11:30 Uhr, 17:00 Uhr und 
18:30 Uhr Qigong // 14:30 
Uhr Seniorentanz // 19:00 
Uhr Männergesangsverein 
Wernigerode

Mittwoch
Gesprächsfragen zur Zeit
14:30 Uhr Tablet- und Smart-
phone-Kurs // 17:00 Uhr und 
19:00 Uhr Qigong // 18:00 
Uhr Schach

Donnerstag 
10:00 Uhr Nordic Walking //
14:00 Uhr Spielnachmittag //
14:30 Uhr Aktiv Kreativ

Freitag
15:30 Uhr Schachtraining für 
Kinder // 17:00 Uhr Schach-
training für Jugendliche

Jeden letzten Dienstag 
des Monats
15:00 – 17:00 Uhr Renten-
beratung

Jeden 1. und 3. Mittwoch 
des Monats
Weißer Ring – Opferberatung

Jeden dritten Sonntag 
des Monats 
09:00 – 12:00 Uhr Harzer 
Münzclub Wernigerode e.V. – 
kostenlose Begutachtung und 
Bewertung von Münzgeld, 
Geldscheinen und alten An-
sichtskarten
Nähere Informationen können 
unseren Aushängen entnom-
men oder unter der Telefon-
nummer 03943-605044 bzw. 
der E-Mail-Adresse carola.
stockmann@wernigerode.de
erfragt werden sowie auch 
persönliche Gesprächs- oder 
Beratungstermine vereinbart 
werden.

Sehr geehrte Damen und 
Herren,
mit diesem QR-Code gelan-
gen Sie auf die Internetseite 
der Stadt Wernigerode und 
können die Veranstaltungen 

des Senioren- und Familien-
hauses lesen.

Ganz einfach: 
•  Öffnen Sie Ihre Kamera-

APP und halten Sie auf den 
QR-Code, dann sehen Sie 
darunter 
www.wernigerode.de

•  dort eine kurze Berührung 
mit dem Finger und schon 
öffnet sich die Seite mit 
den Veranstaltungen,

•  oder benutzen Sie Ihren 
QR-Code-Scanner.

Probieren Sie es doch einfach 
mal!

VOLKSSOLIDARITÄT

Regionalverband Harz
Mobil 0151-28144577
Tel. 03925-37829-0 
(Geschäftsstelle Staßfurt)
asl-sft-harz@volkssolidarita-
et.de, www.volkssolidaritaet-
sachsen-anhalt.de/

SACHSEN-ANHALTISCHE
KREBSGESELLSCHAFT E. V.

Ilsenburger Str. 15 
Weitere Infos unter 
0345-4788110

FRAUENZENTRUM
WERNIGERODE

Marktstraße 11
Tel. 0 39 43-62 60 12
FrauenzentrumWR@web.de 
https://frauenzentrumwr.de

BERATUNGSZEITEN

Montag
10:00 – 12:30 Uhr //
13:00 – 19:00 Uhr

Dienstag
10:00 – 12:30 Uhr //
13:00 – 17:00 Uhr

Mittwoch
10:00 – 12:30 Uhr //
13:00 – 17:00 Uhr

Donnerstag
10:00 – 12:30 Uhr //
13:00 – 19:00 Uhr

VERANSTALTUNGEN

Montag, 05. August 2024
10:00 – 12:00 Uhr Berufsbera-
tung für Frauen im Erwerbsleben
Individuelle Beratungsgesprä-
che der Bundesagentur für Ar-
beit – insbesondere zu Fragen 
des Wiedereinstiegs nach der 
Babypause: Wie kann ich Fa-
milie und Beruf vereinbaren? 
Kann ich mich durch Weiterbil-
dung anders aufstellen oder in 
einen neuen Beruf wechseln? 
Wer unterstützt mich dabei? 
Wie schreibe ich meine Bewer-
bung neu? Wie agiere ich im 
Vorstellungsgespräch?
Eine Anmeldung zu dieser Ver-
anstaltung ist nicht erforder-
lich. Frauen, die eine Beratung 
zu einer anderen Zeit wün-
schen, ist das Frauenzentrum 
gern bei einer Terminvereinba-
rung behilfl ich.

STÄNDIGE ANGEBOTE

Montag
14:00 Uhr Kreativkreis //
14:00 Uhr FrauenNöte – Zeit 
für ein persönliches Gespräch 
// 16:00 Uhr Internetcafé

Dienstag
10:00 Uhr Café um 10 – offe-
nes Treffen für alle Frauen //
15:00 Uhr AG Malen und 
Zeichnen 

Mittwoch
10:00 Uhr Literaturkreis //
14:00 Uhr Treffen alleinste-
hender Frauen // 17:30 Uhr
Al-Anon Familiengruppe

Donnerstag
10:00 Uhr Ankommen in 
Wernigerode – Veranstal-
tungsreihe für Frauen aus der 
Ukraine // 14:00 Uhr Frauen-
treff – offenes Treffen für alle 
Frauen // 17:00 Uhr Stricken 
gegen Stress

Freitag
10:00 Uhr Gesund leben in 
Deutschland (Veranstaltungs-
reihe für Frauen aus aller 
Welt)

AUSSERDEM

Turnusmäßig
»  Laptop-, Tablet- und Smart-

phoneberatung
»  Fremdsprachenkurse
»  Beckenboden- und 

Entspannungstraining
»  Integrationskurse für 

ausländische Frauen
»  Wanderungen
» Bildungsfahrten

(Termine sind nachzufragen)

– Änderungen vorbehalten! –

MENTOR
WERNIGERODE E.V.

Steingrube 8
Tel. 03943-633469
mentor.wr@gmail.com

// Kirche
EV. FREIKIRCHLICHE
GEMEINDE – ARCHE

Freiheit 59
www.arche-wernigerode.de

EV. CHRISTUS GEMEINDE 
WERNIGERODE-SCHIERKE

Friedrichstraße 62
Tel. 03943-634450
www.christusgemeinde-
wernigerode.de

KATHOLISCHE PFARREI
ST. BONIFATIUS

Sägemühlengasse 18
www.kath-kirche-
wernigerode.de

NEUAPOSTOLISCHE 
KIRCHE WERNIGERODE

Lüttgenfeldstraße 3b 
www.wernigerode.
nak-nordost.de

EV.-KIRCHL. GEMEINSCHAFT 
ST.  GEORGIIKAPELLE

Ilsenburger Straße 11
www.ekg-wr.de

SELBSTÄNDIGE 
EV.-LUTH. KIRCHE

Lindenbergstr. 23
www.selk-wernigerode.
homepage.t-online.de

NEUE EVANGELISCHE 
KIRCHENGEMEINDE 
WERNIGERODE

Beachten Sie auch die Infor-
mationen in den Aushängen 
und auf der Internetseite: 
www.ev-kirche-wernigerode.de
Änderungen sind möglich, 
bitte erkundigen Sie sich in 
den Gemeindebüros 
Oberpfarrkirchhof
03943 905749 oder 
Pfarrstraße: 03943-906266
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Werbung im Amtsblatt?
Unser Kundenberater Ralf Harms

informiert Sie gern.
Tel.: 03943 542427

E-Mail: r.harms@harzdruckerei.de

W W W . R U E B E L A E N D E R . D E

BLANKENBURG
Lange Str. 18
38889 Blankenburg

TELEFON
03944 / 65 817

ELBINGERODE
Markt
38875 Elbingerode

TELEFON
0151 / 204 218 25

WERNIGERODE
Burgstraße 17
38855 Wernigerode

TELEFON
03943 / 26 37 44

BEREIT FÜR
IHR NÄCHSTES
ABENTEUER?

AUSZEIT GENIESSEN
MIT UNSEREN ERLEBNIS-
& TAGESREISEN!

Wohnen und Sparen im Sonnenhaus

Warmwasserversorgung
durch Solarthermie

Stromerzeugung durch
Photovoltaik

Sie sparen jährlich bis zu 2.100,00 €!*

Die Berechnung erfolgt auf Grundlage der maximalen Kapazität der Photovoltaikanlage (50.000 kWh pro Jahr) : 15 Wohnungen x regionaler Durchschnittspreis
für eine  kWh Strom (0,42 € pro kWh) x 1,5 (zusätzlicher Anteil für Solarthermie) bei optimaler Nutzung. Da es sich um eine theoretische Kalkulation handelt,
garantieren wir Ihnen die angegebenen Ersparnisse nicht. Bitte beachten Sie, dass Ihnen die angegebene Summe nicht gutgeschrieben wird, sondern es sich nur um eine
potenzielle Ersparnis gegenüber dem vergleichbaren Bezug der Energie über externe Dienstleister handelt. Alle Angaben ohne Gewähr.

Holzpellet-Heizungexterner Ökostrom

Ihre einzigartige 2-,3- oder 4-Raum-Wohnung im Pappelweg

Ihr Ansprechpartner für alle weiteren Informationen:

Leon Seltitz 03943 26439 34 leon.seltitz@gww-wr.de

www.HARZwert.app

Genießen Sie exklusive Vorteile
und Gutscheine 
für Ausflugsziele, 
Cafés, Restaurants 
und Geschäfte im 
gesamten Harz.

Eine Marke der 

Einfach. Regional. Für alle. 

Die Gutschein-App 
für den Harz

HARZwert

Jetzt 
kostenlos 
downloaden
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Mit der ladepunktENERGIE-App „tanken“ Sie an den Ladestand-
orten der Stadtwerke Wernigerode zu günstigeren Sonderkondi-
tionen. Über die App können Sie zudem über 100.000 Standorte 
in ganz Europa nutzen. Das geht ganz leicht und Ihre Ladevor-
gänge behalten Sie stets im Blick. So macht E-Mobilität Spaß!  

Vor Ort sparen und europaweit flexibel unterwegs!

Unterwegs laden:
einfach & günstig

Kundenservice · Tel. 03943 556-326 · ladepunktENERGIE@stadtwerke-wernigerode.de 

www.stadtwerke-wernigerode.de
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